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Kirchliches AIDtsblatt 
Nr.5 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Ausgegeben Düsseldorf, den 22. Mai 

Gott, der Herr, rief am 29. April 1998 unseren Bruder, 

Denn ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

Römer 8, 38 und 39 

Oberkirchenrat i. R. Ludwig Quaas, 

zu sich in seinen Frieden. 

Ludwig Quaas wurde am 28. November 1908 in Duisburg-Hamborn geboren. Nach dem Studium der Theo
logie an der Kirchlichen Hochschule Bethel, an den Universitäten Tübingen, Marburg und Bonn sowie dem 
Vikariat in Mülheim-Ruhr und Rheydt wurde er 1933 in Mandoh ordiniert. Seine pfarramtliche Tätigkeit
geprägt durch die Bekennende Kirche und der Barmer Theologischen Erklärung 1934 verpflichtet - begann 
in Geldern-Niederdorf und Mülheim-Broich. Nach sechsjährigem Fronteinsatz im Zweiten Weltkrieg und 
Kriegsgefangenschaft konnte er 1945 seinen gemeindlichen Dienst fortsetzen. Ab 1951 als Landeskirchenrat 
für die Ausbildung der Theologiestudierenden zuständig, wirkte er seit 1955 zugleich als Gemeindepfarrer in 
der Matthäi-Kirchengemeinde, dann in der Melanchthon-G.emeinde in Düsseldorf. 

1967 wurde er von der Landessynode zum Oberkirchenrat gewählt, später zum Theologischen Dirigenten 
und Stellvertreter des Präses bestimmt. Nach über vierzigjähriger Dienstzeit erreichte er 1976 den Ruhe
stand, blieb jedoch weiterhin Mitglied der Theologischen Prüfungskommission. 

Ludwig Quaas, dem eitles Menschenlob stets zuwider war, schrieb einmal: Ich habe ein neues Wort zu buch
stabieren gelernt, das große Wort "Gnade". Die ihm verliehenen Gnadengaben hat er reichlich weitergege
ben als Prediger des Wortes Gottes, in der öffentlichkeitsarbeit der Kirche, insbesondere beim "Wort zum 
Sonntag", auch in der Förderung der Kirchenmusik - und nicht zuletzt als Freund und Seelsorger des pfarr
amtlichen Nachwuchses: zunächst für die versprengten Kriegsveteranen, die aus Notabitur und Armut 
zurück zur Theologie fanden, dann für ungezählte angehende rheinische Pfarrerinnen und Pfarrer, denen er 
mit theologischer Kompetenz Motivation und geistlichen Maßstab vermittelte. 

Vor zwei Jahren konnte er noch in großem Familienkreise voller Dankbarkeit das Fest der Diamantenen 
Hochzeit feiern; seine Gattin ging ihm nach gemeinsamem segensreichen Wirken im Herbst des vergangenen 
Jahres vorauf in Gottes ewiges Reich. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat allen Grund, Gott, dem Herrn, für sein Wirken und die reichen 
Gaben zu danken, die er Ludwig Quaas als Verkündiger, Seelsorger und Verwalter seiner frohen Botschaft 
geschenkt hat. 

Die Leitung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Manfred Kock 
Präses 

Düsseldorf, den 4. Mai 1998 

1998 
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Pfingstbotschaft: 
der Präsidentinnen und Präsidenten 

des ökumenischen Rates der Kirchen 

Nr. 10299 ÄZ. 111/12-10-2-2 Düsseldorf, 6. April 1998 

Nachstehend veröffentlichen wir die diesjährige Pfingstbot
schaft der Präsidentinnen und Präsidenten des Ökumenischen 
Rates der Kirchen. Wir bitten, die Botschaft zu Pfingsten in den 
Gottesdiensten der Gemeinden zu verlesen oder auf andere 
Weise bekanntzumachen. 

Das Landeskirchenamt 

Pfingstbotschaft 1998 
der Präsidentinnen und Präsidenten 

des ökumenischen Rates der Kirchen 

Liebe Brüder und Schwestern in Christus, 

wir grüßen Sie im Namen des dreieinigen Gottes. 

Fünfzig Tage nach der Auferstehung unseres Herrn waren die 
Jünger an einem Ort zum Gebet versammelt. Sie hatten einen 

Teil ihres Auftrags erfüllt, doch fragten sie sich besorgt, wei
chen Weg sie in Zukunft einschlagen sollten. Ais sie sich nun im 
Gebet Gott zuwandten, kam der Geist des Herrn über sie und 
erfüllte sie mit Freude und Hoffnung. Er schenkte ihnen die 
Kraft, das Schweigen zu brechen und wieder in die Welt hin
auszugehen, um mit neuem Eifer die frohe Botschaft zu ver
künden. 

Fünfzig Jahre nach der Gründung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen feiern wir nun ein Jubiläum. Ende dieses Jahres 
wird in Harare (Simbabwe) die Achte Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen stattfinden, die dem Thema 
"Kehrt um zu Gott - seid fröhlich in Hoffnung" gewidmet ist. Wir 
gestehen, daß wir noch nicht in allen Punkten Einigkeit erzielt 
haben. Doch wir bekräftigen, daß wir beieinander bleiben und 
gemeinsam vorangehen wollen, damit sich das Gebet Jesu für 
die Einheit aller Gläubigen erfüllt. Diese Feier wird jedoch nur 
dann einen Sinn haben, wenn Kirchen, Gemeinden und einzel
ne Christen auf der ganzen Welt einander verpflichtet fühlen 
und sich dem gemeinsamen Ziel eines geeinten christlichen 
Zeugnisses verpflichten. Wir ermuntern Sie alle, liebe Brüder 
und Schwestern, an dieser Jubiläumsfeier teilzunehmen, wo 
immer Sie sich befinden, und an Ihrem Ort für die Einheit der 
Kinder Gottes zu wirken. 
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Die Vollversammlung in Harare ist eine "Jubiläumsvollver
sammlung" , und das fünfzigste Jahr seit der Gründung des 
öRK legt den Gedanken an das biblische Erlaßjahr nahe. Ei
nes der wichtigsten Prinzipien des Erlaßjahres ist die Wieder
herstellung der richtigen Beziehungen: der richtigen Beziehun
gen zu Gott, die zu richtigen Beziehungen zwischen den Men
schen und zur Erde führen. Vergegenwärtigen wir uns, wie die 
Menschheit die Erde und ihre Schätze geplündert hat; beden
ken wir, wie selten ethnische Mehrheiten die Macht mit Minder
heiten teilen, und denken wir an die sozialen Ungleichheiten 
zwischen Klassen, Rassen und Kasten. Machen wir uns die 
Beziehungen zwischen Männern und Frauen bewußt, zwi
schen Alten und Jungen, Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 
Das Erlaßjahr bedeutet nicht etwa einen Aufschub der Ent
scheidungen, die für die nächsten 50 Jahre getroffen werden 
müssen. Es verlangt vielmehr sofortiges Handeln, drastische 
und radikale Veränderungen dort, wo wir uns befinden. Daher 
möchten wir Sie eindringlich bitten, in dieser Pfingstzeit die be
stehenden Beziehungsmuster zu überdenken und die bibli
sche Aufforderung ernst zu nehmen, diese Beziehungen auf 
die Grundlage von Gerechtigkeit und Würde anstatt von Mildtä
tigkeit und Mitleid zu stellen. 

Das Wunder und die Macht des ersten Pfingstfestes wurden of
fenbar, als der Heilige Geist auf eine Gruppe unterschiedlich
ster Menschen niederfuhr und sie zu einem gemeinsamen 
Zeugnis einte: Alle hörten die Verkündigung der guten Bot
schaft und verstanden sie. Dieses Jubiläums- und Erlaßjahr 
bietet uns die Möglichkeit eines Pfingstereignisses im Leben 
der ökumenischen Bewegung. Es ist eine Zeit, in der wir uns er
neuern und stärken lassen müssen, um die frohe Botschaft in 
einer Weise zu verkünden, daß sie von allen verstanden wird, 
die sie hören. Wir wollen uns in dieser Pfingstzeit verpflichten, 
offen zu sein für alle Kinder Gottes - seien es Studenten oder 
Professoren, Pfarrer oder Bischöfe, Junge oder Alte, Männer 
oder Frauen, Bekannte oder Unbekannte. Wir wollen ihnen un
sere Wertschätzung zeigen und von ihnen lernen, damit die 
Kirche sich ändern und eingehen kann auf das, was Gott im Le
ben der Menschen und der Welt tut. 

Die ökumenische Bewegung und unsere Gemeinschaft von 
Kirchen sind in der Zeit ihrer Gründung und in den ersten Jah
ren ihres Bestehens mit den Energien, idealen, Perspektiven 
und Visionen junger Menschen gesegnet worden. In diesem 
Jubiläumsjahr auf der Schwelle zu einem neuen Jahrtausend 
wenden wir uns daher besonders an die jungen Menschen in 
unseren Kirchen. Wir stellen fest, daß die Fackel schon heute in 
ihren Händen ist, und wir erklären, daß die jungen Menschen in 
unseren Kirchen den Weg weisen sollten. Wir laden Euch ein, 
diese Gemeinschaft durch die Jubiläumsvollversammlung und 
in das kommende Jahrtausend zu führen - auf daß die Gläubi
gen eins seien, damit die Welt wirklich glaube. 

Gott segne Sie und der Pfingstgeist komme über Sie, während 
sie der Aufforderung zur Herstellung richtiger Beziehungen in 
diesem Jubiläums- und Erlaßjahr folgen und dem Ruf nach ei
nem gemeinsamen Zeugnis in unserer geteilten Welt nach
kommen. 

Professor Dr. Anna Marie Aagaard, Hojbjerg, Dänemark 
Bischof Vinton Anderson, Washington, De, USA 
Pfarrer Leslie Boseto, Honiara, Solomonen 
Frau Priyanka Mendis, Idama, Sri Lanka 
Pfarrerin Eunice Santana, Arecibo, Puerto Rico 
Papst Shenouda 111., Kako, Ägypten 
Dr. Aaron Tolen, Yaounde, Kamerun 

Fürbitte für die 3. Tagung der 8. Synode 
der Evangelischen Kirche der Union 

Nr. 8606 ÄZ. PK/11-2-2-1 Düsseldorf, 25. März 1998 

In der Zeit vom 4. bis 6. Juni 1998 findet im Evangelischen 
Johannesstift in Berlin-Spandau die 3. Tagung der 8. Synode 
der Evangelischen Kirche der Union statt. Das theologische 
Thema lautet: Auftrag und Aufgabe der Ordnung des kirch
lichen Lebens in theologischer und kirchenrechtlicher Per
spektive. 

Unter Hinweis auf Artikel 14 Absatz 4 der Ordnung der Evange
lischen Kirche der Union bitten wir, die Gemeinden zu veran
lassen, dieser 3. Tagung der 8. Synode in ihren Gottesdiensten 
fürbittend zu gedenken. 

Das Landeskirchenamt 

Änderung des Dienstrechts 
der kirchlichen Mitarbeiter 

Nr. 7440 Az. 13-2-2-1 Düsseldorf, 7. April 1998 

Die Rheinisch-Westfälisch-Uppische Arbeitsrechtliche Kom
mission hat auf Grund von § 2 Absatz 2 des Arbeitsrechtsrege
lungsgesetzes (ARRG) nachstehende Arbeitsrechtsregelung 
getroffen, die hiermit gemäß § 12 Absatz 1 ARRG bekannt
gemacht wird. 

Die Regelung ist gemäß § 3 Absatz 1 ARRG verbindlich. 

Das Landeskirchenamt 

Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Ordnung 
über Zulagen an kirchliche Angestellte 

(Zulagenordnung - ZuIO) 
Vom 25. Februar. 1998 

§1 
Änderung der Zulagenordnung 

Die Ordnung über Zulagen an kirchliche Angestellte (Zulagen
ordnung - ZuIO) wird wie folgt geändert: 

Dem § 3 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
,,(3) Angestellte, die überwiegend in Justizvollzugseinrichtun
gen tätig sind, erhalten eine Zulage von monatlich 184,08 DM. 
Diese Zulage ist bis zum Ablauf des Kalendermonates, in dem 
sie sieben Jahre lang bezogen worden ist, nicht zusatzversor
gungspflichtig. Auf die Mindestzeit werden auch solche Zeiten 
angerechnet, während derer die Zulage nur auf Grund von 
Konkurrenzvorschriften oder nur wegen Ablaufs der Kranken
bezugsfristen nicht zugestanden hat." 

§2 
Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. November 1997 in 
Kraft. 

Mülheim an der Ruhr, den 25. Februar 1998 

Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
Arbeitsrechtliche Kommission 

Der Vorsitzende 
gez. Drees 
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Änderung 
der Erziehungsurlaubsverordnung 

Nr. 6366 Az. 13-2-1 Düsseldorf, 23. März 1998 

Nachstehend veröffentlichen wir die Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über den Erziehungsurlaub für Beamtinnen 
und Beamte und Richterinnen und Richter im Lande Nord
rhein-Westfalen vom 10. Februar 1998 (GV. NW. S. 146). 

Nach § 3 Abs. 1 des Kirchengesetzes betreffend das Dienst
recht der Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 18. Januar 1993 (KABI. S. 43), zuletzt geändert 
durch das Kirchengesetz vom 14. Januar 1988 (KABI. S. 14), 
ist das jeweils im Lande Nordrhein-Westfalen geltende Beam
tenrecht anzuwenden, soweit das kirchliche Recht nichts an
deres bestimmt. 

Das Landeskirchenamt 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über den Erziehungsurlaub 
für Beamtinnen und Beamte 

und Richterinnen und Richter 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

Vom 10. Februar 1998 

Auf Grund des § 86 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NW. S. 
234), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 1997 
(GV. NW. S.444), in Verbindung mit§4Abs. 1 Satz 1 des Lan
desrichtergesetzes vom 29. März 1966 (GV. NW. S. 217), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 7. Februar 1995 (GV. NW. S. 
102), wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über den Erziehungsurlaub für Beamtinnen 
und Beamte und Richterinnen und Richter im Lande Nord
rhein-Westfalen (Erziehungsurlaubsverordnung - ErzUV) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1992 (GV. NW. 
S. 320), zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. September 
1997 (GV. NW. S. 314), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird der zweite Haibsatz gestrichen und das Semiko
lon durch einen Punkt ersetzt. 

2. In § 2 Abs. 3 Satz 1 erhält Buchstabe a folgende Fassung: 
"a) Teilzeitbeschäftigung gern. § 85 a Abs. 3 des Landes

beamtengesetzes, die eine wöchentliche Arbeitszeit 
von 19 Stunden nicht übersteigt,". 

3. § 7 erhält folgende Fassung: 
,,§7 

Diese Verordnung gilt entsprechend für Richterinnen und 
Richter mit der Maßgabe, daß die im Sinne von § 2 Abs. 3 
Satz 1 Buchstabe a zulässige Teilzeitbeschäftigung gern. 
§§ 6 a, 6 c LRiG mit der Hälfte des regelmäßigen Dienstes 
geleistet werden muß." 

Artikel 11 
Obergangsvorschrift 

Entscheidungen über Anträge auf Teilzeitbeschäftigung, die 
noch auf Grund des § 2 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe ader Erzie
hungsuriaubsverordnung in der Fassung vor Inkrafttreten die
ser Änderungsverordnung ausgesprochen wurden, bleiben 
bestehen, auch wenn sie Zeiträume umfassen, die nach In
krafttreten dieser Änderungsverordnung liegen. Sofern die Be-

amtin oder der Beamte nach Inkrafttreten dieser Änderungs
verordnung eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung im Sinne 
des § 2 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe ader Erziehungsurlaubsver
ordnung in der Fassung dieser Änderungsverordnung bean
tragt, hat die zuständige Behörde gemäß § 2 Abs. 3 der Erzie
hungsurlaubsverordnung in der Fassung dieser Änderungs
verordnung neu zu entscheiden. 

Artikel 111 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. März 1998 in Kraft. 

Düsseldorf, den 10. Februar 1998 

Ordnung 

Die landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

betreffend die Erhebung von Gebühren 
für die Aufsicht 

über rechtsfähige kirchliche Stiftungen 
(Gebührenordnung für Stiftungen) 

Nr. 8231 Az. 14-4-2 Düsseldorf, 23. März 1998 

Auf der Grundlage des § 5 des Kirchengesetzes über die kirch
liche Aufsicht für rechtsfähige kirchliche Stiftungen (Kirchliches 
Stiftungsaufsichtsgesetz) vom 15. Januar 1998 erläßt die Kir
chenleitung folgende 

Ordnung 
betreffend die Erhebung von Gebühren 

für die Aufsicht 
über rechtsfähige kirchliche Stiftungen 

(Gebührenordnung für Stiftungen) 

§1 
Geltungsbereich 

Die Gebührenordnung findet auf die Stiftungen Anwendung, 
die auf Grund des "Kirchengesetzes über die kirchliche Auf
sicht für rechtsfähige kirchliche Stiftungen" (Kirchliches Stif
tungsaufsichtsgesetz) vom 18. Januar 1979 in der jeweils gülti
gen Fassung der Rechtsaufsicht der Evangelischen Kirche im 
Rheinland unterstehen. 

§2 
Festsetzung der Gebühren 

(1) Bei der Festsetzung der Gebühren im Einzelfall ist der wirt
schaftliche Wert zugrunde zu legen. Ist das nicht möglich, rich
tet sich die Gebühr nach dem mit der Dienstleistung verbunde
nen Verwaltungsaufwand. 

(2) Die Gebühren werden vom landeskirchenamt als Stif
tungsaufsichtsbehörde festgesetzt. 

§3 
Höhe der Gebühren 

Gebühren werden jeweils unabhängig voneinander für folgen
de Dienstleistungen erhoben: 
a) Entscheidung über einen Antrag auf Genehmigung nach 

§ 3, Abs. 1 lit. a) bis d) des Kirchlichen Stiftungsaufsichtsge
setzes in Höhe von einem Promille des dem Rechtsge-
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schäft zugrundeliegenden Wertes, mindestens 100,- DM, 
höchstens 500,- DM; 

b) Ausstellung von Vertretungsbescheinigungen jeweils 
100,- DM; 

c) sonstige Dienstleistungen 100,- DM bis 500,- DM. 

§4 
Vermeidung doppelter Gebühren 

In den Fällen, in denen die staatliche Stiftungsaufsichtsbehör
de Gebühren für eine Dienstleistung erhebt, die ihrer Art nach 
auch von der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde erbracht 
wird, werden keine Gebühren nach diesen Vorschriften erho
ben. 

§5 
Fälligkeit 

Die Gebühren werden mit der Zustellung der Gebührenrech
nungfällig. 

§6 
Inkrafttreten 

Die Gebührenordnung tritt zum 1. April 1998 in Kraft. 

Düsseldorf, den 15. Januar 1998 

(Siegel) 
Evangelische Kirche im Rheinland 

Die Kirchenleitung 
Drägert Immel 

Sammelversicherungsvertrag 
zum Gebäude-, inventar- und 

Glasversicherungsschutz 

vertreten durch: 

Das Landeskirchenamt 
Hans-Böckler-Straße 7, 40476 Düsseldorf 

und der 

Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz 
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf 

(gleichzeitig für die beteiligten Versicherer) 

Vertragslaufzeit 

Die Vertragsparteien schließen zum 1. Januar 1998 mittags 
12.00 Uhr einen Gebäude-, Inventar- und Glas-Sammelversi
cherungsvertrag. Der Vertrag wird für drei Jahre bis zum 1. Ja
nuar 2001 abgeschlossen. 

Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein wei
teres Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf 
schriftlich gekündigt wird. 

Vertragsbeziehungen 

Dem Sammelversicherungsvertrag liegen das beigefügte Be
dingungswerk und die darin genannten Allgemeinen Versiche
rungsbedingungen zugrunde. 

Die Vereinbarungen des Bedingungswerkes gelten für die 
Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Sturm- und 
Glasversicherungen der Evangelischen Kirche im Rheinland 
und der angeschlossenen Kirchenkreise, Gemeindeverbände, 
Gemeindeämter, Kirchengemeinden, Gliederungen und Ein
richtungen, sofern sich diese zum Sammelvertrag angemeldet 
haben. Verwiesen wird auf die Bestandsliste. 

Gebäude- und Glasversicherungsschutz besteht für Gebäude 
im Eigentum des Versicherungsnehmers / der Gliederungen 
bzw. für Gebäude in fremdem Eigentum, soweit sie vom Versi
cherungsnehmer / seinen Gliederungen genutzt werden und er 
für diese Gebäude die Gefahr trägt. 

Nr. 2644 Az. 14-20-4 Düsseldorf, 14. April 1998 Makler 

Der zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der 
Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz zum 
1. Januar 1998 geschlossene Sammelversicherungsvertrag 
zum Gebäude-, Inventar- und Glasversicherungsschutz wird 
hiermit bekannt gemacht. 

Das dazugehörende, umfangreiche Bedingungswerk wurde 
bereits den Kirchenkreisen zugesandt bzw. bei Informations
veranstaltungen der Ecclesia übergeben, deswegen wird hier 
von einer weiteren Veröffentlichung abgesehen. Bei Bedarf 
können weitere Exemplare bei dem Ecclesia Versicherungs
dienst in Detmold angefordert werden. 

Das Landeskirchenamt 

Sammelversicherungsvertrag 
zum Gebäude-, Inventar- und 

Glasversicherungsschutz 

zwischen 

Versicherungsnehmer: 

Evangelische Kirche im Rheinland 
mit ihren Kirchenkreisen, Gemeindeverbänden, 

Gemeindeämtern, Kirchengemeinden, Gliederungen 
und Einrichtungen 

Der Vermittler wickelt den Geschäftsverkehr zwischen dem 
Versicherungsnehmer und dem Versicherer ab. Er ist berech
tigt, Anzeigen, Willenserklärungen und Zahlungen für den Ver
sicherer bzw. für den Versicherungsnehmer entgegenzuneh
men und verpflichtet, diese unverzüglich weiterzuleiten. Die 
Schaden meldepflicht ist erfüllt, wenn der Schaden dem Ver
mittler gemeldet worden ist. 

Beitragsberechnung 

Beitragssätze - Gebäude 
Feuer: 
Leitungswasser: 
Sturm/Hagel: 

Beitragssätze - Inhalt 
Feuer: 
Einbruchdiebstah!/Vandaiismus: 
Leitungswasser: 
Sturm: 

Beitragssatz - Glas 
Berechnung vom Gebäudeneubauwert: 

Düsseldorf, den 19. Dezember 1997 

0,18 %0 
0,08 %0 
0,12 'r"" 

0,18 %0 
0,30 %0 
0,08 %0 
0,05 %0 

0,06 %0 

Evangelische Kirche im Rheinland 
gez. Unterschriften 
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Düsseldorf, den 19. Dezember 1997 

Provinzial Feuerversicherungsanstalt 
der Rheinprovinz 

gez. Unterschriften 

Düsseldorf, den 19. Dezember 1997 

Ecclesia Versicherungsdienst GmbH 
gez. Unterschriften 

Kraftfahrzeugversicherungsverträge 

Nr. 6584 Az. 14-20-9 Düsseldorf, 14. April 1998 

Bereits zum 1. Januar 1997 wurde zwischen der Evangeli
schen Kirche im Rheinland und der Bruderhilfe ein Kraftfahrt
Rahmenvertrag mit einem Beitragsnachlaß von 15 % auf Tarif
beiträge geschlossen. 

Zum 1. Januar 1998 wurde ein weiterer Kraftfahrt-Rahmenver
trag mit Stückpreistarif ebenfalls mit der Bruderhilfe geschlos
sen, der über den Ecclesia-Versicherungsdienst betreut wird. 

Beide Verträge werden hiermit bekannt gemacht. 

Das Landeskirchenamt 

Kraftfahrt-Sammelversicherung 

Rahmenvertrag 
Nr.18384/1 

Zwischen der 

Evangelischen Kirche im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 

Hans-Böckler-Straße 7, 40476 Düsseldorf 

und der 

Bruderhilfe Sachversicherung 
im Raum der Kirchen 

34108 Kassel 

wird folgender Vertrag abgeschlossen: 

§1 

Die Versicherung bezieht sich auf alle Fahrzeuge der Evangeli
schen Kirche im Rheinland, der Kirchengemeinden, der Kir
chenkreise, der Gemeinde- und Kirchenkreisverbände und de
ren Einrichtungen, für die der Tarif der Bruderhilfe Sachversi
cherung eine Position vorsieht. 

Ausschließlich berechtigte und alleinige Prämienschuldner 
sind die vorgenannten juristischen Personen. 

Dieser Vertrag gilt nicht für die auf den Namen von Mitarbeite
rinnen/Mitarbeitern abgeschlossenen Versicherungsverträge. 

§2 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner 
regeln sich nach den 
- Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung 

(AKB), 

- Tarifbestimmungen für die Kraftfahrtversicherung (TB). 

Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der Bundes
republik Deutschland Anwendung. Die für Beschwerden zu
ständige Aufsichtsbehörde ist das Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungswesen, Ludwigkirchplatz 3-4,·10719 Berlin. 

§3 

Für die Fahrzeuge der in § 1 genannten juristischen Personen 
besteht folgender Versicherungsschutz: 
- Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH) mit unbegrenz

ter Deckung (bei Personenschäden limitiert bis 7,5 Mio. DM 
je Person und Schadenereignis). In der KH gelten für Omni
busse die gesetzlichen Deckungssummen, sofern einzel
vertragIich nichts anderes vereinbart ist. 

- Fahrzeugvollversicherung mit DM 650,- Selbstbeteiligung 
einschließlich Fahrzeugteilversicherung mit DM 300,
Selbstbeteiligung. 

- Insassenunfallversicherung, Pauschalsystem kann indivi
duell vereinbart werden. 

- Gepäckversicherung kann individuell vereinbart werden. 

§4 

Auf die Tarifbeiträge gewährt die Bruderhilfe einen Beitrags
nachlaß in Höhe von 15 %. Zusätzlich angeschaffte Pkw wer
den in die Schadenfreiheitsklasse 2 eingestuft. 

§5 

Die Beiträge werden nach der jeweiligen Fälligkeit per Last
schrifteinzugsverfahren abgebucht. 

§6 

Der Vertrag beginnt am 1. Januar 1997. Der Ablauf ist der 1. Ja
nuar eines jeden Jahres. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, 
wenn er nicht schriftlich einen Monat vor Vertragsende gekün
digt wird. Für Fahrzeuge, die während der Laufzeit zugelassen 
werden, besteht der unter § 3 genannte Versicherungsschutz 
ab Zulassung mit Ausnahme folgender Fahrzeugarten, tür die 
es einer vorherigen Anfrage bedarf: 
1. Fahrzeuge, die zur Beförderung von Treibstoff oder leich

tem Heizöl dienen. 
2. Zugmaschinen, Sattelzugmaschinen und Raupenschlep

per. 

3. Fahrzeuge aller Art mit einem Wert über 100.000,- DM (au-
ßer Omnibusse). 

4. Oldtimer. 
5. Omnibusse aller Art mit einem Wert über 250.000,- DM. 
6. Spezialfahrzeuge aller Art, wie Kipper, Thermoswagen, 

Kesselwagen u. ä. 
7. Krafträder mit einem Wert über 20.000,- DM. 

Die Versicherungsnehmerin reicht die vereinbarten Unterlagen 
bezüglich der Vertragsänderung unverzüglich ein. 

Kassel, Düsseldorf, 
den 16. Oktober 1996 im Januar 1997 

(Unterschrift des Versicherers) (Unterschrift der Ev. Kirche im Rheinland) 
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Kraftfahrt-Rahmenvertrag 
Nr.18384 

Zwischen 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 

Hans-Böckler-Straße 7, 40476 Düsseldorf 

und der 

Bruderhilfe Sachversicherung 
im Raum der Kirchen 

34108 Kassel 

wird folgender Vertrag abgeschlossen: 

§1 

Der Vertrag bezieht sich auf alle Fahrzeuge der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, der Kirchengemeinden, der Kirchenkrei
se, der Gemeinde- und Kirchenkreisverbände und deren Ein
richtungen, für die der Tarif der Bruderhilfe Sachversicherung 
eine Position vorsieht. Ausschließlich berechtigte und alleinige 
Beitragsschuldner sind die vorgenannten juristischen Perso
nen. 

Dieser Vertrag gilt nicht für die auf den Namen von Mitarbeite
rinnen/Mitarbeitern abgeschlossenen Versicherungsverträge. 

§2 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner 
regeln sich nach den 
- Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung der 

Bruderhilfe Sachversicherung (AKB), 
- Tarifbestimmungen für die Kraftfahrtversicherung der Bru-

derhUfe Sachversicherung (TB). 

Bei diesem Rahmenvertrag ist eine Mindestzahl von 100 Fahr
zeugen vorgegeben. Abweichend von den Tarifbestimmungen 
Nr. 8-11 b, 13 a, 13 b, 16 bis 25 b sowie 28 werden für Pkw 
Stückbeiträge nach Tarif vereinbart. Zuschlagspflichtige Son
derausstattung gern. Ziffer 2 und 3 der "Liste der mitversicher
ten Fahrzeug- und Zubehörteile" (AKB) ist beitragsfrei mitver
sichert. Jährlich erfolgt eine überprüfung des Schadenverlaufs 
durch die Bruderhilfe Sachversicherung. Auf die Möglichkeit 
von Tarifänderungen nach § 9 a AKB wird hingewiesen. 

Auf das Versicherungsverhäitnis findet das Recht der Bundes
republik Deutschland Anwendung. Die für Beschwerden zu
ständige Aufsichtsbehörde ist das Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungswesen, Ludwigkirchplatz 3-4, 10719 BerUn. 

§3 

Für die Fahrzeuge der in § 1 genannten juristischen Personen 
besteht folgender Versicherungsschutz: 
- Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH) mit unbegrenz

ter Deckung (bei Personenschäden limitiert bis 7,5 Mio. DM 
je Person und Schadenereignis). In der KH gelten für Omni
busse die gesetzlichen Deckungssummen, sofern einzel-

typischen Schadenfällen beachtet der Versicherungsnehmer 
die Weisungen der Bruderhilfe Sachversicherung zur Scha
denverhütung bzw. -minderung. 

§5 

Der Vertrag beginnt am 1. Januar 1998. Der Ablauf ist der 1. Ja
nuar eines jeden Jahres. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, 
wenn er nicht schriftlich einen Monat vor Vertragsende gekün
digtwird. 
Als Versicherungsperiode gilt die Zeit vom 1. Januar, 0.00 Uhr, 
bis zum i. Januar, 0.00 Uhr des folgenden Jahres. Die Verträ
ge werden mit jährlicher Zahlungsweise dokumentiert. 

Die versicherte Einrichtung ist verpflichtet, alle Fahrzeuge bei 
der Bruderhilfe Sachversicherung zu versichern. 

Für Fahrzeuge, die während der Laufzeit zugelassen werden, 
besteht der unter § 3 genannte Versicherungsschutz ab Zulas
sung mit Ausnahme folgender Fahrzeugarten, für die es einer 
vorherigen Anfrage bedarf: 
1. Fahrzeuge, die zur Beförderung von Treibstoff oder leich

tem Heizöl dienen. 
2. Zugmaschinen, Sattelzugmaschinen und Raupenschlep

per. 
3. Fahrzeuge aller Art mit einem Wert über 100.000,- DM (au-

ßer Omnibusse). 
4. Oldtimer. 
5. Omnibusse aller Art mit einem Wert über 250.000,- DM. 
6. Spezialfahrzeuge aller Art, wie Kipper, Thermoswagen, 

Kesselwagen u. ä. 
7. Krafträder mit einem Wert über 20.000,- DM. 

Für Fahrzeuge, die gemäß § 70 StVZO einer Ausnahmegeneh
migung bedürfen, wird Versicherungsschutz nur nach vorheri
ger Anfrage gewährt. 

Die Versicherungsnehmerin erhält für jedes versicherte Fahr
zeug einen Versicherungsschein bzw. eine Beitragsrechnung. 

Die Ecclesia ist berechtigt, sämtliche Willenserklärungen, An
zeigen, Deklarationen und Zahlungen der Versicherungsneh
mer rechtsverbindlich für den Versicherer mit der Verpflichtung 
zur unverzüglichen Weiterleitung an den Versicherer entge
genzunehmen. 

Die den Versicherungsnehmern vertraglich obliegenden An
zeigepflichten und Rechtspflichten gelten der Bruderhilfe als 
zugegangen/erfüllt, sobald sie gegenüber der Ecclesia erfüllt 
sind. 

Kassel, Düsseldorf, 
den 9. Januar 1998 den 5. Dezember 1997 

vertragiich nichts anderes vereinbart ist. (Unterschrift des Versicherers) (Unterschrift der Versicherungsnehmerin 

- Fahrzeugvollversicherung mit DM 650,- Selbstbeteiligung 
einschließlich Fahrzeugteilversicherung mit DM 300,-
Selbstbeteiligung. 

§4 

Der Versicherungsnehmer läßt sich laufend vom Versicherer 
beraten. Die Verkehrssicherheitsarbeit wird von der Bruderhil
fe Akademie für Verkehrssicherheit unterstützt. Bei wiederholt 
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Stückpreistarif in der Kraftfahrt-Versicherung 

Haftpflicht Vollkasko Teilkasko Gesamt 
Fahrzeugart-I mit mit 650,-DM mit300,-DM Haftpflicht + Haftpflicht + 
stärke unbegrenzter Selbstbeteiligung Selbstbeteiligung Vollkasko Teilkasko 

Deckung (ind. TK300,-DM) 

1) Pkw - bis 33 KW 345,- DM 395,- DM 77,- DM 740,- DM 422,- DM 

2) Pkw - bis 44 KW 490,- DM 495,- DM 145,- DM 985,- DM 635,- DM 

3) Pkw - bis 66 KW 595,- DM 670,- DM 210,- DM 1.265,- DM 805,- DM 

4) Pkw - bis 85 KW 720,- DM 800,- DM 240,- DM 1.520,- DM 960,- DM 

5) Pkw - über 85 KW 845,- DM 800,- DM 240,- DM 1.645,- DM 1.085,- DM 

6) Kleinbusse, Vans 845,- DM 800,- DM 240,- DM 1.645,- DM 1.085,- DM 

Jahresbeiträge incl. Versicherungssteuer (z. Zt. 15 %) 

Satzung 
der Evangelischen Kirchengemeinde Bornheim 

über den Ausschuß 
für die Malthias-Claudius-Kindertagesstätte 

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Born
heim erläßt auf Grund Artikel 7 Abs. 2 und Artikel 126 der Kir
chenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland folgende 
Gemeindesatzung: 

§1 

Das Presbyterium bildet einen Ausschuß für die Matthias
Claudius-Kindertagesstätte, im folgenden Ausschuß genannt. 
Der Ausschuß besteht aus fünf Mitgliedern des Presbyteriums 
und folgenden sachkundigen Gemeindegliedern: z.""ei Mitar
beiterinnen oder Mitarbeitern der Kindertagesstätte und zwei 
Mitgliedern des Elternrates. Für jedes Mitglied wird eine Stell
vertreterin oder ein Stellvertreter bestimmt. 

§2 

Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte aus den Mitgliedern des 
Presbyteriums eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Die 
Vorsitzende bzw. der Vorsitzende vertritt den Ausschuß nach 
außen. Sie bzw. er unterrichtet das Presbyterium regelmäßig 
über Tätigkeit und Entscheidungen des Ausschusses. 

§3 

(1) Dem Ausschuß werden folgende Rechte übertragen: 
1. Die Auswahl der Kinder, die in die Kindertagesstätte aufge

nommen werden, 
2. die Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

bis zu zwölf Monaten in der Kindertagesstätte tätig sind, 
3. alle anderen Entscheidungen auf Grund des Arbeitsverhält

nisses der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderta
gesstätte mit der Evangelischen Kirchengemeinde Bom
heim, z. B. Beurlaubungen, Abmahnungen oder die Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses, 

4. die Entscheidung über Schließtage der Kindertagesstätte. 

(2) Der Ausschuß macht dem Presbyterium Vorschläge über 
1. allgemeine Richtlinien zur Aufnahme von Kindern in die Kin

dertagesstätte, 

2. die Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
länger als zwölf Monate in der Kindertagesstätte tätig sind. 

§4 

Das Presbyterium behält sich vor, allgemeine Richtlinien zur 
Aufnahme von Kindern in die Kindertagesstätte zu erlassen 
und jede Entscheidung im Einzelfall an sich zu ziehen oder eine 
Entscheidung des Ausschusses aufzuheben oder abzuän
dern. 

§5 

Diese Satzung wird zwei Wochen lang in den Schaukästen der 
Evangelischen Kirchengemeinde Bornheim ausgehängt. Hier
auf wird an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen im Gottes
dienst in den Abkündigungen hingewiesen. Die Satzung tritt 
am ersten Tag des auf diese Bekanntmachung folgenden Mo
nats in Kraft. 

Bornheim, den 12. November 1997 

(Siegel) 

(Siegel) 
Nr.6314 

Evangelische Kirchengemeinde Bornheim 
gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 6. April 1998 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 

Satzung 
für die nichtrechtsfähige Stiftung 

"Evangelische Kinder- und Jugendstiftung 
Essen-Heidhausen" 

§1 
Name, Sitz, Verwaltung 

(1) Name - Die Stiftung führt den Namen "Evangelische Kin
der- und Jugendstiftung Essen-Heidhausen". 



Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland - Nr. 5 vom 22. Mai 1998 167 

(2) Sitz - Die Stiftung hat ihren Sitz in Essen und wird als nicht
rechtsfähige Stiftung von der Evangelischen Kirchengemeinde 
Essen-Heidhausen als Trägerin durch das Presbyterium, nach 
Maßgabe dieser Satzung als Sondervermögen verwaltet. 

(3) Verwaltung - Für die Verwaltung der Stiftung sind im übri
gen die für die Evangelische Kirche im Rheinland geltenden 
sowie die diesbezüglichen, im Lande Nordrhein-Westfalen gel
tenden, staatlichen Vorschriften anzuwenden. 

§2 
Aufgabe 

(1) Aufgabe - Die Stiftung hat im Rahmen von Art. 216 KO die 
Aufgabe, die Evangelische Kirchengemeinde Essen-Heidhau
sen, besonders in ihrer Kinder- und Jugendarbeit, in jeder Wei
se zu unterstützen. 

(2) Konkretisierung - Dies soll insbesondere geschehen 
durch Zuschüsse zu 
- den durch die Kirchengemeinde als Trägerin von Tagesein

richtungen für Kinder und vergleichbare Einrichtungen auf
zubringenden Mitteln; 

- den durch die Kirchengemeinde durchgeführten oder geför
derten Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit ein
schließlich der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirman
den; 

- diakonischen Aufgaben der Kirchengemeinde. 

(3) Gemeinnützigkeit - Durch die Wahrnehmung dieser Auf
gabe erfüllt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemein
nützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Ab
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(4) Selbstlosigkeit - Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§3 
Stiftungsvermögen 

(1) Stammvermögen - Das Stammvermögen besteht bei Er
richtung der Stiftung aus Geldvermögen in Höhe von DM 
20.000,- (in Worten: Zwanzigtausend Deutsche Mark). Weite
re Zustiftungen durch den Stifter in Höhe von jährlich DM 
10.000,- in den folgenden fünf Jahren sind in Aussicht genom
men. 

(2) Werterhalt - Das Stammvermögen sowie die ihm zuwach
senden Zustiftungen sollen im Interesse eines langfristigen 
Bestandes der Stiftung ungeschmälert in ihrem inneren Wert 
erhalten werden und sind ordnungsgemäß zu verwalten. Ei
ne Verwendung der Substanz des Stiftungsvermögens zur 
Zweckerfüllung ist untersagt. 

(3) Umschichtung - Vermögensumschichtungen, insbeson
dere die Wahl anderer Anlageformen als der des Geldvermö
gens, sind zulässig. 

§4 
Verwendung von Vermögenserträgen und Zuwendungen 

(1) Zweckorientierung - Die Erträge des Stiftungsvermögens 
und die ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen sind - unter 
Berücksichtigung von § 8 (2) dieser Satzung - zur Erfüllung des 
Stiftungszwecks zu verwenden. 

(2) Zustiftungen - Dem Vermögen wachsen Zuwendungen 
Dritter zu, die dazu bestimmt sind. Das Kuratorium kann be
schließen, daß Zuwendungen, die der Zuwendende nicht zur 
unmittelbar zeitnahen Verwendung bestimmt hat, dem Stif
tungsvermögen als Zustiftungen zuwachsen. 

(3) Zuwachsung - Das Kuratorium kann beschließen, daß 
auch Erträge dem Stiftungsvermögen zuwachsen, wenn die 
Erhaltung des Stiftungsvermögens in seinem inneren Wert 
[§ 3 (2)J dies erfordert. 

(4) Soziale SichersteIlung des Stifters - Auf Antrag des Stif
ters, seiner überlebenden Ehefrau, eines seiner Eltern, Kinder 
oder Enkel sind bis zu einem Drittel der Erträge dazu zu ver
wenden, dem Antragsteller einen angemessenen Lebensun
terhalt zu ermöglichen. 

(5) Vergabeentscheid - Ober die Verwendung der unter Be
rücksichtigung der Absätze 1 bis 4 verbleibenden Erträge ent
scheidet das Kuratorium. 

(6) Begünstigungsverbot - Es darf keine Person durch Aus
gaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch un
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§5 
Rechtsstelll.lng der Destinatäre 

Die durch die Stiftung Begünstigten haben - unbeschadet 
§ 4 (6) - auf Grund dieser Satzung keinerlei Anspruch auf ir
gendwelche Zuwendungen. 

§6 
Kuratorium 

(1) Zweck - Zur Verwaltung der Stiftung wird ein Kuratorium 
gebildet. 

(2) Aufgaben - Dem Kuratorium werden folgende Aufgaben 
übertragen: 
a) Entscheidungen über Zustiftungen gemäß § 4 (2) oder 

§ 4 (3) und über Ertragsverwendung gemäß § 4 (4); 
b) Feststellung der Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen; 
c) Aufstellung der Förderungsmaßnahmen zur Vorlage ge

mäß § 9 (1); 
d) Beschlußfassung über die Anlage des Stiftungsvermögens 

- auch gemäß § 68 VwO -, soweit damit nicht Grundstücks
geschäfte verbunden sind; 

e) Beschiußfassung über Vermögensumschichtungen gemäß 
§ 3 (3); 

f) Beschlußfassung über Satzungsänderungen gemäß 
§ 10 (3) und (4); 

g) Beschlußfassung über Amtszeitregelungen gemäß 
Absatz 7. 

(3) Zusammensetzung - Dem Kuratorium gehören an: 
a) die/der Vorsitzende des Kuratoriums; sie/er bestellt eine(n} 

Stellvertreter(in) aus den übrigen Mitgliedern des Kurato
riums. 

b) ein Mitglied des Presbyteriums der Evangelischen Kirchen
gemeinde Essen-Heidhausen als Schatzmeister(in) der 
Stiftung; 

c) bis zu drei weitere Mitglieder. 
Die Mitglieder müssen die Befähigung zum Presbyter(in
nen)amt besitzen. Die Mehrheit der Mitglieder muß dem Pres
byterium angehören. Wenigstens eines der Mitglieder muß ei
ne(r) der Pfarrstelleninhaber(innen) der Evangelischen Kir
chengemeinde Essen-Heidhausen sein. Wenigstens eines der 
Mitglieder soll kaufmännische Befähigung besitzen. 

(4) Bestellung 
a) Der Stifter ernennt zwei Personen seines besonderen Ver

trauens. Diese bestellen gemeinsam das Mitglied nach Ab
satz (3 a); dies kann auch eine der drei bestellenden Perso
nen sein. Nach dem Tode beider geht das Bestellungsrecht 
für die/den Vorsitzende(n) auf das Presbyterium über. 
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b) Das Mitglied nach Absatz (3 b) wird vom Presbyterium be
stellt. Es soll möglichst die Kirchmeisterin / den Kirchmei
ster der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Heidhau
sen bestellen. 

c) Die Mitglieder nach Absatz (3 a) und (3 b) wählen gemein
sam die Mitglieder nach Absatz (3 c). Bei Ausscheiden ei
nes nach Absatz {3 c} gewählten Kuratoriumsmitglieds 
wählen die verbliebenen Kuratoriumsmitglieder eine Nach
folgerin / einen Nachfolger. 

(5) Amtszeit - Die Amtszeit der Mitglieder des Kuratoriums be
trägt jeweils sechs Jahre; bei der ersten Bestellung beträgt die 
Amtszeit des Mitglieds nach Absatz (3 b) und des nach dem Al
phabet ersten Mitglieds nach Absatz (3 c) nur drei Jahre. Wie
derbesteIlung ist möglich. Die Mitglieder bleiben jeweils solan
ge im Amt, bis die Nachfolgenn / der Nachfolger bestellt ist. 

(6) Anordnungsberechtigung - Die/der Vorsitzende des Ku
ratoriums nimmt für die Stiftung die Kassenanordnungen vor. 

(7) Ausscheiden - Verliert ein Mitglied des Kuratoriums die Ei
genschaft, auf Grund derer es gewählt/bestellt worden ist, so 
scheidet es aus dem Kuratorium aus; das Kuratorium kann bei 
Zustimmung aller übrigen Mitglieder vorbehaltlich der Gewähr
leistung der Zusammensetzung nach Absatz 3, Unterabsatz 2 
beschließen, daß es dennoch weiter dem Kuratorium angehö
ren soll. Abberufung durch den Bestellenden aus wichtigem 
Grund ist möglich. 

(8) Verfahrensvorschriften - Für Einberufung, Beschlußfä
higkeit, Beschlußfassung und Verhandlung gelten für das Ku
ratorium Art. 117 bis 122 KO entsprechend, sofern diese Sat
zung nicht andere Regelungen vorsieht. Das Kuratorium kann 
sich in diesem Rahmen eine Geschäftsordnung geben. 

(9) Ehrenamtlichkeit - Die Mitglieder des Kuratoriums sind 
ehrenamtlich tätig. Fahrtkosten sind zu erstatten. 

§7 
RechtssteIlung des Presbyteriums 

(1) Gesamtleitung - Unbeschadet der Rechte des Kurato
riums wird die Gesamtleitung der Stiftung analog Art. 126 (2) 
KO vom Presbyterium wahrgenommen. Daher behält sich das 
Presbyterium Rechte vor: 

(2) Reservatrechte - Dem Presbyterium bleiben vorbehalten: 
a) Grundstücksgeschäfte; 
b) Aufnahme von Darlehen; 
c) Vertretung der Stiftung bei notariellen Erklärungen. 8evoll-

mächtigungen sind möglich; 
d) Änderung des Satzungszweckes ; 
e) Umwandlung und Trägerwechse! der Stiftung; 
f) Beratung und Beschlußfassung über Angelegenheiten von 

besonderer Wichtigkeit, die in ihrer Bedeutung über die lau
fende Verwaltung der Stiftung und ihres Vermögens hin
ausgehen. 

g) Entscheidungen des Kuratoriums kann das Presbyterium 
aufheben, wenn sie gegen diese Satzung, Bestimmungen 
des Gemeinnützigkeitsrechts oder andere Rechtsvorschrif
ten verstoßen. 

(3) Kooperation - Presbyterium und Kuratorium sollen sich, 
auch in Fällen, bei denen nach dieser Satzung eines der Orga
ne allein entscheidungsbefugt ist, um einvernehmliches Han
deln bemühen. 

§8 
Geschäftsstelle 

(1) Gemeindeamt - Geschäftsstelle der Stiftung ist das Ge
meindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Heid
hausen. 

(2) Kostenersatz - Sächliche Verwaltungskosten der Stiftung 
sollen der Geschäftsstelle erstattet werden. Sie dürfen höch
stens 3 % der Erträge ausmachen. Sie sind aus den Erträgen 
vor Ausschüttung bzw. Zuführung vorab zu bestreiten. 

(3) Kassenverwaltung - Der Leiterin / dem Leiter der Ge
schäftsstelle wird die Feststellung der rechnerischen Richtig
keit auf Kassenanordnungen gemäß § 127 VwO übertragen. 
Die sachliche Richtigkeit bestätigt die Schatzmeisterin / der 
Schatzmeister. 

§9 
Verwendungsnachweis, Aufsicht, Prüfung 

(1) Verwendungsnachweis Dem Stifter bzw. seiner überle
benden Ehefrau ist jährlich spätestens zum 31. März eine Auf
stellung der Förderungsmaßnahmen des Vorjahres vorzule
gen. Nach dem Tode beider ist eine entsprechende Aufstellung 
bei der Geschäftsstelle zu hinterlegen; die Erben haben das 
Recht auf persönliche Einsichtnahme. 

(2) Prüfung - Der Rechnungsprüfungsausschuß der Evangeli
schen Kirchengemeinde Essen-Heidhausen prüft die Stif
tungsverwaltung analog den Vorschriften für die örtliche Rech
nungs- und Kassenprüfung der Verwaltungsordnung. Das Ku
ratorium kann zum Prüfbericht Stellung nehmen. 

(3) Aufsicht - Das Presbyterium führt im übrigen die Rechts
aufsicht. 

910 
Anpassung der Stiftung an veränderte Verhältnisse 

(1) Zweckänderung - Ändern sich die Verhältnisse derart, daß 
die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr gewährleistet 
oder rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist, so kann das Pres
byterium der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Heid
hausen einen neuen Stifungszweck beschließen, der die Al.lf
gabensteIlung des § 2 weitgehend berücksichtigt. 

(2) Zweckbindung - Der neue Stiftungszweck muß ebenfalls 
gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecken dienen. 

(3) Andere Satzungsänderungen - Änderungen der Sat
zung, die nicht den Stiftungszweck betreffen, kann das Presby
terium auf Antrag des Kuratoriums beschließen. 

(4) Umwandlung, Wechsel der Trägerschaft - Das Presby
terium der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Heidhau
sen kann auf Antrag des Kuratoriums beschließen: 
a) die Stiftung in eine rechtsfähige Stiftung umzuwandeln; 
b) einer Gemeinschaftsstiftung (deren Errichtung bereits jetzt 

in Aussicht genommen ist) die Trägerschaft der Stiftung zu 
übertragen oder die Stiftung als ganze in diese einzubrin
gen; 

c) die für Buchstabe (a) und (b) sinnvollen Änderungen und 
Ergänzungen der Satzung. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Schutzklausel- Bestimmungen, die die Gemeinnützigkeit, 
den Werterhalt des Vermögens, die Stellung der/des Vorsit
zenden des Kuratoriums, die Zusammensetzung des Kurato
riums oder die Zuordnung zur Kirche als solche betreffen, so
wie dieser § 10 (5), können nicht geändert werden. 

(6) Genehmigungsvorbehalt - Ein Beschluß nach Absatz 1 , 3 
oder 4 bedarf der Genehmigung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. 

§ 11 
Rückfallklausel 

Bei Auflösung der Stiftung hat die Evangelische Kirchenge
meinde Essen-Heidhausen das Stiftungsvermögen unmittel
bar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige und kirch
liche Zwecke zu verwenden. 
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§12 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung mit Unterzeichnung durch den Stifter und durch 
die/den Vorsitzende(n) des Presbyteriums in Kraft. 

Essen, den 24. November 1997 

Essen, den 17. Februar 1998 

Der Stifter 
gez. Unterschrift 

Evangelische Kirchengemeinde 
Essen-Heidhausen 
gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 2. Februar 1998 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 

Satzung 
für die stationären diakonischen Einrichtungen 
des Evangelischen Gemeindeverbandes Krefeld 
(3. Änderung der Satzung vom 25. Februar 1985) 

Auf Grund von § 30 Absatz 4 und 5 der Verwaltungsordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland hat die Verbandsver
tretung des Evangelischen Gemeindeverbandes Krefeld die 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Der Evangelische Gemeindeverband Krefeld ist Träger folgen
der als Zweckvermögen geführter diakonischer Einrichtungen: 
1. das Kinderheim Bruckhausen, 
2. das Jugendferienheim Herongen, 
3. das Haus der Familie, die Evangelische Eltern- und Fami

lienbildungsstätte, 
4. die Jugendwerkstatt für arbeitslose Jugendliche im Haus 

Fichtenhain, 
5. die Evangelische Bahnhofsmission Krefeld. 

§2 

Der Evangelische Gemeindeverband Krefeld ist Mitglied des 
als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege anerkannten 
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Rheinland 
und dadurch zugleich dem Diakonischen Werk der Evangeli
schen Kirche in Deutschland angeschlossen. 

§3 

(1) Die unter § 1 genannten diakonischen Einrichtungen dienen 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen 
und kirchlichen Zwecken im Sinne des Abschnitts "Steuerbe
günstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Einrichtungen 
sind selbstlos tätig und verfolgen nicht in erster Linie ejgenwirt
schaftliehe Zwecke. 

(2) Die Mittel der diakonischen Einrichtungen dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Evangeli-

sehe Gemeindeverband Krefeld erhält keine Zuwendungen 
aus Mitteln der Einrichtungen. Es darf keine Person durch Aus
gaben, die dem Zweck der Einrichtungen fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer
den. 

§4 

(1) Die Einrichtungen werden vom Evangelischen Gemeinde
verband Krefeld nach Maßgabe von dessen Satzung geleitet. 

(2) Die Vertretung im Rechtsverkehr obliegt dem Vorstand des 
Evangelischen Gemeindeverbandes Krefeld. 

§5 

(1) Für die diakonischen Einrichtungen unter § 1 Nummer 1-4 
wird je ein Kuratorium gebildet. 
Für die Einrichtung Nummer 5 (Evangelische Bahnhofsmission 
Krefeld) wird eine Beauftragte I ein Beauftragter bestellt. 

(2) Die Kuratorien bestehen jeweils aus sieben Mitgliedern, die 
von der Verbandsvertretung des Evangelischen Gemeinde
verbandes gewählt werden. Die Mitglieder müssen die Befähi
gung zum Presbyteramt haben. Den Kuratorien gehören min
destens ein, höchstens jedoch drei Pfarrer an. 

(3) Die Amtsdauer der Kuratorien bzw. der Beauftragten / des 
Beauftragten beträgt eine Wahlperiode der Presbyterien 
( 4 Jahre). Die Amtsdauer endet mit der ersten Sitzung des neu
gewählten Kuratoriums. Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Jedes Kuratorium wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden 
und den stellvertretenden Vorsitzenden. 

(5) Die Art. 116 -125 KO über Einberufung, Beschlußfassung, 
Niederschriften usw. gelten sinngemäß. 

§6 

(1) Dem jeweiligen Kuratorium obliegen - unbeschadet der Zu
ständigkeit der Verbandsvertretung und des Verbandsvorstan
des des Evangelischen Gemeindeverbandes - die laufende 
Verwaltung und die Wirtschaftsführung der Einrichtungen. 
Ausgenommen sind Grundstücksgeschäfte und Darlehnsan
gelegenheiten. Die Kuratorien sind an die Weisung des Ver
bandsvorstandes gebunden. 

(2) Die Einstellung von Mitarbeitern für die Einrichtungen wird 
dem jeweiligen Kuratorium übertragen. Dienstvertrag und 
Dienstanweisung werden rechtsverbindlich von zwei Mitglie
dem des Kuratoriums unter Beidrückung des Dienstsiegels 
des Evangelischen Gemeindeverbandes Krefeld unterzeich
net. Ausgenommen sind Anstellungen von Mitarbeitern/Mitar
beiterinnen mit Eingruppierung ab Vergütungsgruppe V b BAT
KF und Vergütungsgruppe KR m PVergO BAT-KF. Hier bleibt 
die Beschlußfassung dem Verbandsvorstand vorbehaiten. 
Für die Evangelische Bahnhofsmission Krefeld (§ 1 Nr. 5) liegt 
die Zuständigkeit beim Vorstand des Evangelischen Gemein
deverbandes Krefeld. 

§7 

Das Kuratorium überträgt die Leitung der jeweiligen diakoni
sehen Einrichtung einer geeigneten Fachkraft. 

§8 

Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte der diakonisehen Ein
richtungen obliegen der Geschäftsstelle des Evangelischen 
Gemeindeverbandes Krefeid. 

§9 

Bei Auflösung oder Aufhebung der einzelnen diakonischen 
Einrichtungen oder bei Wegfall ihres bisherigen Zweckes fällt 
das Vermögen dem Evangelischen Gemeindeverband Krefeld 
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zu mit der Maßgabe, es ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke auf dem Gebiet der Diakonie zu verwenden. 

§10 

Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch die Kirchenlei
tung mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der 
Evangelischen Kirche im Rheinland in Kraft. 

Krefeld, den 1. Juni 1997 

(Siegel) 

(Siegel) 
Nr.6140 

Evangelischer Gemeindeverband 
Krefeld 

gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 26. März 1998 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 

Satzung 
für das Diakonische Werk 
des Kirchenkreises Trier 

Auf der Grundlage von Artikel 140 Abs. 3 g und Artikel 155 der 
Kirchenordnung hat die Kreissynode des Kirchenkreises Trier 
am 11. Oktober 1997 folgende Satzung für das Diakonische 
Werk des Kirchenkreises Trier beschlossen: 

§1 
Rechtsform 

(1) Der Kirchenkreis Trier ist Träger des Diakonischen Werkes. 
Das Diakonische Werk wird als Sondervermögen des Kirchen
kreises nach den Bestimmungen dieser Satzung geführt. 

(2) Das Werk hat seinen Sitz in Trier. Die Einrichtung von Au
ßenstellen bleibt davon unberührt. 

§2 
Aufgaben 

(1) Das Diakonische Werk ist beauftragt zum Dienst der Liebe 
in der Nachfolge Jesu Christi. Seine Arbeit geschieht in der 
Bindung an die Heilige Schrift in übereinstimmung mit dem 
Grundartike! der Evangelischen Kirche im Rheinland und unter 
Wahrung ihrer Ordnung. 

(2) Das Werk hat im Kirchenkreis die diakonische Arbeit anzu
regen, zu fördern und übergemeindliche Fachdienste selbst 
wahrzunehmen. Es arbeitet mit den Kirchengemeinden und 
anderen diakonisehen Trägern im Kirchenkreis zusammen. 
Der diakonische Auftrag der Gemeinde bleibt davon unberührt. 
Zu seinen Aufgabengebieten gehören insbesondere: 
a) Ausländer- und Asylberatung I Umfeldarbeit (Beratungs

stelle für Flüchtlinfje) 
b) Beratung und Informationen der Kirchengemeinden 
c) Das Führen von Betreuungen und Vormundschaften, hier 

bedient sich das Diakonische Werk des Betreuungsvereins 
im Diakonischen Werk e.V. 

d} Ehe-, Lebens- und Erziehungsberatung 
e) Gesellschaftliche und ökumenische Diakonie, sowie Öf

fentlichkeitsarbeit 

f} Hilfe für Personen mit sozialen Schwierigkeiten und Behin-
derungen 

g) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
h) Koordination diakonischer Aufgaben 
i) Kurvermittlung 
j) Schuldnerberatung 
k) Schwangerenberatung 
I) Suchtberatung 

(3) über die Aufnahme neuer Arbeitsgebiete und die Aufgabe 
vorhandener Arbeitsgebiete entscheidet der Kreissynodalvor
stand nach Vorschlag des Diakonieausschusses. 

(4) Das Werk nimmt die Aufgaben eines Verbandes der Freien 
Wohlfahrtspflege wahr. 

§3 
Gemeinnützigkeit und Zugehörigkeit zum Spitzenverband 

(1) Das Diakonische Werk erfüllt unmittelbar und ausschließ
lich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne 
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord
nung. Das Diakonische Werk ist selbstlos tätig und verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Die Mittel des Diakonischen Werkes dürfen nur für die sat
zungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Keine Person darf 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Werkes fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt wer
den. 

(3) Der Kirchenkreis ist Mitglied des als Spitzenverband der 
Freien Wohlfahrtspflege anerkannten Diakonischen Werkes 
der Evangelischen Kirche im Rheinland und dadurch zugleich 
dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutsch
land angeschlossen. 

§4 
Kreissynode 

(1) Die Kreissynode beauftragt den Diakonieausschuß und die 
Geschäftsführung mit der Wahrnehmung der Aufgaben des 
Diakonischen Werkes. Dabei bleibt ihr Gesamtleitungsrecht 
nach den Bestimmungen der Kirchenordnung unberührt. 

(2) Die Kreissynode ist zuständig für: 
a) Feststellung des Haushaltsplanes und des Stellenplanes 

(Einzel plan 2) 

b) Feststellung des Jahresabschlusses 
c) Änderung der Satzung und Auflösung des Werkes 

§5 
Diakonieausschuß/Vorstand 

(1) Dem Diakonieausschuß gehören sieben wählbare Mitglie
der der Kreissynode und bis zu fünf sachkundige Gemeinde
glieder an, die nach Artikel 152 Absatz 2 KO gewählt werden. 
Er ist Fachausschuß im Sinne von Artikel 152 KO. Die Regio
nen des Kirchenkreises sollen angemessen berücksichtigt 
werden. 

(2) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende ist zugleich Kreissyn
odalbeauftragter oder Kreissynodalbeauftragte für Diakonie. 
Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer des Diakoni
sehen Werkes soll Mitglied des Diakonieausschusses sein. 

§6 
Aufgaben des Diakonieausschusses 

(1) Der Ausschuß bereitet alle Beschlüsse vor, die der Kreis
synode vorbehalten sind. Er sorgt für die Durchführung der Be
schlüsse der Kreissynode und überwacht die Geschäftsfüh
rung des Diakonischen Werkes. Er hat das Recht, für die Füh-

Fortsetzung auf Seite 173 
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Telefonliste 
des Landeskirchenamtes 



Stand: 01.05.1993 
Telefonliste des Landeskirchenamtes 

Dun:hwahl: 102 11) 4S 62 (und gewünschte Nebenstelle, MLI) hausinteme Verbindung: 269 (und gewünschte Nebenstelle) 
Teletax·Nr. (02 Ii) 4U2 • 444 ' Amtsleitung 0 .. dielIStlieh I Amtsleitung 3 .. privat 
Polizei: (0) I 10 I Feuerwehr: (0) I 12 

Zi. Nst. Zl. Nst Zi- Nst Zi- Nst. Zi- Nst. Zi- Nst 
A G Kellner 5/6 220 Müller, Holger 241 :z32 Schäfer. J.-P. -66 657 Walbrach 314 352 
Alschner 60 655 Galilea 18 395 Keucbel 441 385 Müller, Waltraud 426 389 Schäfer, Ulrich 430 388 Wallbaum 16 229 
Anders 119 259 Galle 17 390 Kienitz 306 285 Muller-Dahlmanns 233 424 Schäfer, Uwe 18 170 Weck 63 658 
B Ganser 335 333 Klee 18 244 Münter 239 299 Schaper I~" ~~ 413 Weichert 342 332 
Bank 305 3H Ganswindt 1 415 Kleemann 256 677 N Scbarfenberg 210 412 Weidenbrilck 415 297 
Becker. Dr. h.c. (H) 261 S29 Garage 410 Klein 425a 321 Neserke 255 681 ScbillSky [8 395 Weinert 135 284 
Bentheim, von 64 654 Gelf 128 265 Kleinevoss 223 336 Neubaus 337 38(i Schmengler 333 198 Weingart 22 .224 
Bewersdorff 373 620 Gläser 18 263 Klulh 220 288 Neumann ISO 522 Schmidt 431 384 Weinbeimer 18 242 
Bibliothek 111 250 Göhler 251 513 Kock 103 301 Nisch·Fichtner 213 318 Schmitt 353 624 Weiß 407 400 
Bloch 500 Gönng-Weitz 157 672 Körsgen 527 Nölle 21.6 207 Schneider, Angelika 230 374 Welting 417 367 
Boecker 126 378 Golla 9 417 Kofabl 17 241 NÖlhlings 416 363 Schneider, Nikolaus 108 200 Wenzlawski 18 270 
Boerstinghaus 258 676 Grefe 368 631 Komm 18 244 0 Schramm 270 S10 Weßolowski 331 338 
BOttger 321 404 Greis 204 414 Konrad, Frau 427 238 Obendiek 155 519 Schrey 414 319 Weiter 338 357 
Boge 370 626 Guda! 113 3S4 Konrad, Herr 211 334 Oberlack 201 361 Schröder 309 426 Wieczorek 7 215 
Bothe, Klaus 156 671 Gilndisch 422 369 Korenhof, Dr. 259 647 Ohde 9 394 Schüler 428 423 Wieja 328 355 
Bothe, Wolfgang 409 256 Gulheil 401 348 Kraft 310 314 OItO 351 6J4 Schutz, Frau 429 Wimmer,Dr. 325 392 

Braun 271 S02 H Krause 239 p Schulze 429 373 Wischmann 227 419 
Brors 232 432 Hanspach 316 290 Kreutzberg 110 386 Paas 10 7 Schumacher SOO Wiskandt 424 368 
Brilmmer 105 247 Harm 366 639 Kriener 433 387 Pahl 203 294 Schwab 121 323 Wolff 222 295 
Bulenhoff 17 390 Hamischmacher 208 405 Krohne 432 287 Pallas 361 640 Schwarze 151 525 Wollbrandt 412 333 
C Hartmann (Wohnung) 399 Kümmel 54 651 Petrucci 208 280 Seehafer 413 344 Z 
Cafeteria 239 Hast 439 370 Kunstmann·Kiel 402 356 pforte 7 Seils 410 358 Zentrale 9 
Cyganek 205 381 Hausmeister (Werkstatt) 382 Kurschildgen 67 659 Plischke 238 262 Sowa 339 32S 

D Heel 3 :m L Pospisil 368 630 Stauch 301 306 

Damköhler 33:3 298 Hesselmann 343 347 I..achmann-Haase 62 662 Potthoff, Frau 123 407 Steinmeyer (Wohnung) 397 

Debschinski 302 274 Hieronimus 408 376 lang 107 230 Potthoff, Herr 212 273 Stempel 24 268 

Detnbek 235 289 Hinterthür 311 222 lausch 118 260 Praßg 425 326 Steppsn 219 234 

Dohse 356 668 Häschel 53 6S2 Lentzsch 418 364 Prengel 269 S09 Storek 228 346 

Dohm 257 680 Hölzel 217 231 Lerch 266 S06 Preuß 117 254 Strehlow .. Brecht 234 264 

Dotzauer 264 SII Hofferberth 20 266 Leue 13 213 Pröh] 170 664 Strutz 362 642 

Drägert 218 201 Hoffmann 419 366 Lind 411 278 R Szepanski.Jansen 120 202 

Drasnin 226 420 Hohagen 2 217 Lindemann 224 277 Rathmann 371 637 Silllhöfer 332 37t 

Druckerei 16 240 Holzhauer 317 331 Linden 435 371 Regel, Frau 252 512 T 
Duhr 25 227 Horseh 352 622 Linden, van der 404 337 Regel, Herr 436 276 Teschner 209 204 

E Hümmer 322 327 Lindke·Abd Elwahab 11 210 Regul,Dr. 320 103 Thiele 354 64t 

Ebenfetd 229 312 I I..ipinski 18 246 Reimer 110 4U Thrun 4238 320 

Ebers 205 381 Immel 405 235 I..owin 367 629 Rent7.sch 202 3S9 Toet 327 431 

Egger 18 245 Isenburg 114 252 !.uhu 18 243 Räsgen 136 233 Triebensee li66 

Empfang/Präses 102 302 J M Romagno, Herr 18 291 Tuchel 12 219 

Enders 168 1i6.~ Jacobi 16 240 Magen,Dr. 58 656 Romagno, Frau 303 391 U 
Engels,Dr. 124 20S Jansen 421 39li Maiß 125 379 Rook 169 663 Uebbing 341 316 

Eumann 155 SI9 Jenischewski (Wohnung) ::m Malige 18 251 Rosenbaum 329 353 Ulrich SOO 

F John 240 393 Massfeller 159 673 Rothe 26 646 V 
Feist 67 li60 Jünger 104 300 Maus 403 1.72 Ruby, Frau 217 377 Völz 18 418 

Freitag I RPA 253 S04 Jung 260 528 Meik 18 243 Ruby, Herr 363 623 Vogel 318 309 

Freitag 372 638 K Mets 308 313 Rudal-Mawrodiew 65 656 Voigi 324 406 

Frels, Dr. 116 249 Kantine 500 Meyer.Dr. 23 225 S Vullriede 440 308 

Flicke-Hein 119 259 Karrer 134 44J MitarbeiterverIr. 129 1.75 Sachs 355 633 W 
Friedrich 330 218 Kas! 231 267 Mose! SOO Sanitälsraum 57 64S Wachs 319 336 
Füte" 364 61.8 Kauffmann 304 349 Müller, Hartmul 265 507 Schaap, Frau 420 428 Wäller 206 403 
Fugmann 59 653 KeHing,Dr. 326 351 Müller, Hildegard 158 674 Schaap, Herr 307 360 Wagner 5/6 216 

llel!pm:hußgsrii"me 1111 Haaptll"hllu.!!! ~haßgsrii"me 1111 Nebmeebilade ~ 1111 Haul!!aehllude 11. (0) lloIenriiume im Haul!!lI"hllude lloIeariiame 1111 Nebenll!!biiude Jurlstl..,he Handbibliothek (HaUI!!Id!., 
11. Obergeschoß 237 I. Obergescbo6 163 52l Saal t 303 I. Obergeschoß 254 Erdgeschoß 643 1. Obergeschoß 109 248 

111. Obergeschoß 340 m. Obergeschoß 360 625 SaalZ 304 11. Obergescho6 288 I. Obergeschoß li66 
IV. Obergeschoß 437 236 Saal 3 305 111. Obergeschoß 327 1I. Obergeschoß 527 

IV. Obergesch06 369 
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rung und den Betrieb des Werkes allgemeine und besondere 
Weisungen zu erteilen, die von der Geschäftsführung zu be
achten sind. Der Ausschuß erläßt eine Geschäftsordnung für 
die Geschäftsführung. Er tagt mindestens sechsmal im Jahr. Er 
kann zu seinen Beratungen im Einzelfall sach- und fachkundi
ge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinzuziehen. 

(2) Der Ausschuß hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Einstellung und Entlassung der Mitarbeiter oder Mitarbeite

rinnen, soweit das nicht der Geschäftsführung übertragen 
worden ist, vorbehaltlich der Zustimmung des KSV. 

b) Die Vorbereitung des Haushalts- und Stellen planes des 
Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Trier zur Vorlage 
an die Kreissynode. 

c} Beschlußfassung über Angelegenheiten von besonderer 
Wichtigkeit, die in ihrer Bedeutung über die laufende Ge
schäftsführung hinausgehen. 

d) Beschlußfassung über die Verwendung der im Haushalts
plan (Einzeiplan 2) für das Diakonische Werk vorgesehe
nen Haushaltsmittel (Artikel 152, Absatz 3, Satz 3 KO). 

. e) Bestellung eines stellvertretenden Geschäftsführers / einer 
stellvertretenden Geschäftsführerin. 

(3) Für die Durchführung der Sitzungen gelten die infrage kom
menden Vorschriften der Kirchenordnung über die Beschluß
fassung des Presbyter,iums entsprechend. 

§7 
Gesetzliche Vertretung 

(1) Das Diakonische Werk wird vertreten durch den Vorsitzen
den oder die Vorsitzende des Ausschusses bzw. ihre Stellver
treter oder SteUvertreterinnen gemeinsam mit dem Geschäfts
führer oder der Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes. 

(2) In den laufenden Geschäften des Diakonischen Werkes ist 
der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin allein zur ge
setzlichen Vertretung des Kirchenkreises in Bezug auf das 
Sondervermögen Diakonisches Werk berechtigt. 

(3) Der Vorsitzende / die Vorsitzende des Ausschusses führt 
die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiter und Mitarbei
terinnen des Diakonischen Werkes. Er/Sie kann diese nach 
Maßgabe der Geschäftsordnung an den Geschäftsführer oder 
die Geschäftsführerin (bzw. dessen Stellvertreter / dessen 
Stellvertreterin) delegieren. Die Dienst- und Fachaufsicht über 
die Geschäftsführung wird vom Superintendenten wahrge
nommen. 

§8 
Finanzierung, Rechnungswesen und Revision 

(1) Die Ausgaben der für das Werk erforderlichen Mittel werden 
durch: 
a) Zuweisungen des Kirchenkreises (Umlagen der Gemein-

den) 
b) Leistungsentgelte / Erstattungen Dritter 
c) öffentiiche und private Zuschüsse 

d) Spenden, Sammlungen und Kollekten 
aufgebracht. 

(2) Das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und die 
Personalverwaltung des Diakonischen Werkes wird dem 
Evangelischen Gemeinde- und Verwaltungsamt im Kirchen
kreis Trier übertragen. 

§9 
Geschäftsjahr 

Geschäfts- und Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

§10 
Auflösung 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Werkes oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zweckes fällt sein Vermögen an den Kir
chenkreis, der es unmittelbar und ausschließlich für gemein
nützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne der Abga
benordnung, und zwar auf dem Gebiet der Diakonie, zu ver
wenden hat. 

§ 11 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt nach Genehmigung durch die Kirchenleitung 
mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Thalfang, den i 1. Oktober 1997 

(Siegel) 

(Siegel) 
Nr. 64511 

Kirchenkreis Trier 
gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 9. April 1998 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 

Einsparungen bei Fernmeldekosten 

Nr. 9746 Az. 21-8 Düsseldorf, 30. März 1998 

Am 21. Januar 1998 wurde von der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) ein sogenannter Rahmenvertrag mit der 
Firma o.tel.o communications GmbH & Co. über Telekommu
nikations-Leistungen abgeschlossen. 

Die o.tel.o Tarife (Stand: 21. Januar 1998): 

Minutenpreis in OM in!<!. MwSt. 
Geschäftszeit I Freizeit 

Mo-Fr9-18Uhr Mo-Fr 18-9 Uhr 
Sa/Sol 

gesetzt. Feiertage 

Lokal Ortsgespräch 0,12 0,06 
mit Vorwahl 

Regional (bis 50 km) 0,24 0,12 

National (über 50 km) 0,48 0,24 

Europa 1-2 0,69 0,99 

Intemational 1-4 0,69 1,99 2,39 2,79 

E-Plus i 0,99 0,49 

01/02 C-Netz 1,33 0,55 0,63 

- sekundengenaue Abrechnung von Beginn an 
- ohne Aktivierungspreis beim Wechsel 
- ohne Verbindungspreis pro Gespräch 
- ohne Mindestumsatz 
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Volumenrabatt 

Zusätzlich zu den o.tel.o Tarifen erhalten die Begünstigten des 
Rahmenvertrages einen Rabatt in Abhängigkeit von ihrem mo
natlichen Telefonaufkommen mit o.tel.o. 

Volumenrabatt für Begünstigte des Rahmenvertrages 
(EKD, VDD, DW und Caritas) 

o.tel.o Umsatz in DM/Monat 

bis 500 

über 500 bis 2.000 

über 2.000 bis 5.000 

über 5.000 bis 15.000 

über 15.000 bis 25.000 

über 25.000 bis 35.000 

über 35.000 bis 50.000 

über 50.000 bis 75.000 

über 75.000 

Ihre Anssprechpartner 

Anschrift: 
o.tel.o communications GmbH & Co. 
Heerdter Lohweg 35 
40549 Düsseldorf 

Herr Guido Oberhäuser: 
0211/5602-3290 Fax-3209 

Herr Gerhard Niesen: 
0211/5602-3291 Fax-3209 

Herr Harmut Anderer: 
0211/5602-3224 Fax-3209 

Volumenrabatt 

3 % 

7% 

14 % 

22 % 

25 % 

26 % 

27 % 

31 % 

36 % 

mobil: 01 77- 4285502 

mobil: 01 77-3387354 

mobil: 01 77-34278 17 

I 

Für alle Fragen und Probleme steht Ihnen zusätzlich unter der 
kostenlosen zentralen Hotline-Nummer 01 30/5201 weiteres 
o.teloo Personal zur Verfügung. 

Weitere Auskünfte zu diesem Thema erteilt Herr Ralf Uebbing 
im Landeskirchenamt, Telefon (0211) 4562 -316. 

Das Landeskirchenamt 

Fortbildungstagungen 
für Mitglieder von Mitarbeitervertretungen 

Nr. 10721 Az. 11/13-2-6 Düsseldorf, 6. April 1998 

Wir geben nachstehend die im Jahr 1998 stattfindenden Fort
bildungstagungen für Mitglieder von Mitarbeitervertretungen 
bekannt. Die Tagungen werden gemeinsam vom Diakoni
schen Werk der Evange!ischen Kirche in Rheinland und dem 
Landeskirchenamt durchgeführt. Es sind folgende Termine 
und Tagungsorte vorgesehen: 

Tagung I 
13. Mai 1998 
Krankenhaus Ev. Stift St. Martin, 
Johannes-Müller-Straße 7, 
56068 Koblenz 

Tagung Ii 
18. Juni 1998 
Luisenhospital, Boxgraben 99, 
52064 Aachen 

Tagung i!I 
1. September 1998 
Ev. Altenheim 
Am Steinhübel, Meißenwies 16, 
66123 Saarbrücken 

Tagung IV 
28. September 1998 
Ev. Krankenhaus, Waidstraße 73, 
53177 Bonn 

Tagung V 
11. November 1998 
Altenheim des Ev. Christopherus-Werkes, 
Am Altenbrucher Damm 8, 
47249 Duisburg 

Tagung VI 
23. November 1998 
Haus der Diakonie, 
Lenaustraße 41 , 
40470 Düsseldorf 

Die Tagungen beginnen jeweils um 9.30 Uhr und enden gegen 
16.30 Uhr. Es werden folgende Themen behandelt: 
1. Rechtsstellung der Mitglieder der Mitarbeitervertretung, 

Geschäftsführung 
2. Aufgaben und Befugnisse der Mitarbeitervertretung -

Grundsätze, Mitbestimmung, Mitberatung, Initiativrecht-
3. Bundes-Angestelltentarifvertrag in kirchlicher Fassung 

(BAT-KF) - überblick und ausgewählte Bestimmungen-
4. Fragen aus der Praxis. 

Auf die Tagungen wird jeweils in einem besonderen Schreiben 
über die Kirchenkreisverwaltungen noch einmal besonders 
hingewiesen. Anmeldungen sind bis jeweils 14 Tage vor der 
betreffenden Tagung unter Angabe der Tagungsnummer, des 
Namens, der Anschrift und der Dienststelle an das landeskir
chenamt, Postfach 320340, 40418 Düsseldorf, zu richten. 

Das landeskirchenamt 

Bücherei-Grundkurs 

Nr. 10297 Az. 12-8-5-1 Düsseldorf, 1. Aprii 1998 

Die Evangelische Kirche im Rheinland führt im Herbst 1998 ei
nen neuen Bücherei-Grundkurs durch. Ziel dieses Lehrganges 
ist es, möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirch
lichen Qffentlichen Büchereien mit literarischen und bibliothe
karischen Grundkenntnissen, die für die Praxis notwendig sind, 
bekanntzumachen. Der Grundkurs gilt zugleich als der 1. Kur
sus für die Ausbildung zur Büchereiassistentin / zum Bücherei
assistenten im kirchlichen Dienst. 

Der Grundkurs findet statt vom 6. bis 13. November 1998 in 
der Evangelischen Akademie in Mülheim an der Ruhr. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Interessenten, die das 18. Le
bensjahr vollendet haben und in evangelischen öffentlichen 
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Bücherein oder in Krankenhausbüchereien mitarbeiten oder 
mitarbeiten möchten. Diese Veranstaltung ist ein Angebot im 
Sinne des Arbeitnehmer-Weiterbildungsgesetzes Nordrhein
Westfalen. Wir sind Mitglied im Evangelischen Erwachsenen
bildungswerk Nordrhein e.V., das nach § 23 des Weiterbil
dungsgesetzes NRW als Einrichtung der Weiterbildung aner
kannt ist. 

Der Kursus wird finanziert durch die Landeskirche und einen 
Beitrag der Gemeinden. Die Gemeinden sind gebeten, einen 
anteiligen Betrag von 105,- DM tür Unterkunft, Verpflegung 
und Honorare, zuzüglich der Fahrtkosten für ihre Teilnehmerin 
bzw. ihren Teilnehmer zu übemehmen. 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfehlen wir eine mög
lichst baldige Anmeldung. Anmeldeschluß ist der 30. Septem
ber 1998. Wir bitten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in evan
gelischen Gemeinden und Krankenhäusem auf diese Ausbil
dungsmöglichkeit hinzuweisen. Nähere Auskünfte erteilt auf 
Anfrage die Bücherei-Fachstelle der Landeskirche, Hans
Böckler-Straße 7, 40476 Düsseldorf, Telefon (0211) 4562-
525. 

Das Landeskirchenamt 

97. Rheinischer Küstertag und Rüstzeit 1998 
der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Küster 

Nr. 8686 Az. 11/13-14-1-1 Düsseldorf, 6. April 1998 

Die Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Küster führt am 8. Juni 
1998 im "Moseltanzpalast" Koblenz-Güls ihren 97. Rheini
schen Küstertag durch. Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr 
in der Katholischen Pfarrkirche St. Servatius, Güls. Die Predigt 
wird von Dr. Wimmer (LKA) gehalten. 

Die Tagung wird um 11.00 Uhr im "Moseltanzpalast" Güls fort
gesetzt. 

Eingeladen sind alle haupt- und nebenamtlichen Küsterinnen 
und Küster, die ihren Dienst in der Kirche undloder dem Ge
meindehaus verrichten. 

Wir bitten, die Mitarbeiter im Küsterdienst für diese Veranstal
tung zu beurlauben. Anmeldungen zum Rheinischen Küstertag 
sind zu richten an Küster Robert Blech, leimgardtsfeld 15, 
45355 Essen. 

Im Anschluß an den Küstertag veranstaltet die Arbeitsgemein
schaft vom 8. Juni bis einschließlich 12. Juni i 998 eine Rüstzeit 
im "Haus Bierenbach" , in 51581 Nümbrecht-Bierenbachtal. 
Eingeladen sind alle haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter im 
Küsterdienst im Bereich der Evangelischen Kirche im Rhein
land. 

Der Teilnehmerbeitrag für Mitglieder beträgt 290,- DM zuzüg
lich Fahrtkosten. Nichtmitglieder zahlen 390,- DM. Es beste
hen keine Bedenken, wenn diese Kosten vom Anstellungsträ
ger übernommen werden. (s. KAB!. 1997, Seite 33/34). 

Die Anmeldungen für die Rüstzeit sind zu richten an Küster 
Kurt Heuwold, Wilhelmring 57, 42349 Wuppertal, Telefon 
(02 02) 40 14 68. 

Das diesjährige Rüstzeitthema lautet" Wie kann unser Glaube 
Sprache finden?" (Ich möchte anderen von meinem Glauben 

erzählen, aber es fehlen mit die richtigen Worte, die richtige 
Sprache). 
Nach B. Krause: Auszug aus dem Schneckenhaus. 

Es referiert Pfarrer Thomas Hoppe, Wuppertal. 

Die Rüstzeiten, die von der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer 
Küster durchgeführt werden, fördern die innere und fachliche 
Zurüstung der Küsterinnen und Küster. 

Zur Teilnahme an der Rüstzeit ist der Küsterin 1 dem Küster Ar
beitsbefreiung im Rahmen des § 18 Abs. 3 der Küsterordnung 
zu gewähren. 

Das Landeskirchenamt 

Urkunde 
über die Vereinigung 

der Evangelischen Kirchengemeinde 
Essen-Bergeborbeck-Vogelheim 

mit der Evangelischen Kirchengemeinde 
Essen-Borbeck 

Nach Anhören der Beteiligten wird auf Grund von Artikel 11 Ab
satz 3 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rhein
land in Verbindung mit § 8 Ziffer 1 Buchstabe b der Dienstord
nung für das Landeskirchenamt folgendes festgesetzt: 

Artikel 1 

Die Evangelische Kirchengemeinde Essen-Bergeborbeck-Vo
gelheim und die Evangelische Kirchengemeinde Essen-Bor
beck werden vereinigt. 

Artikel 2 

Der Name der vereinigten Kirchengemeinde lautet: Evangeli
sche Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim. 

Artikel 3 

Die bisherige 1. Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemein
de Essen-Bergeborbeck-Vogelheim wird 3. Pfarrstelle, die bis
herigen Pfarrstellen 03 bis 08 der Evangelischen Kirchenge
meinde Essen-Borbeck werden die Pfarrstellen 04 bis 09 der 
Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim. 

Artikel 4 

In der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vo
gelheim ist der Kleine Katechismus D. Martin Luthers mit Fra
gen aus dem Heidelberger Katechismus in Gebrauch. 

Artikel 5 

Diese Urkunde tritt am 1. Mai 1998 in Kraft. 

Düsseldorf, den 2. April 1998 

(Siegel) Evangelische Kirche im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 
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Bekanntgabe von Kirchensiegeln 

Nr. 8301 Az. 11-5-5 
Braunfels 

Kirchenkreis : Braunfels 

Düsseldorf, 1. April 1998 

Umschrift des Kirchensiegels: Kirchenkreis Braunfels 

Nr.8969 IIAz. 11-5-5 Düsseldorf, 16. April 1998 
Weeze 

Gemeinde: Ev. Kirchengemeinde Weeze 

Kirchenkreis: Kleve 

Umschrift des Kirchensiegels: Evangelische Kirchengemeinde 
Weeze 

Nr. 9197 Az. 11-5-5 Düsseldorf, 3. April 1998 
Emmaus-Kirchengemeinde 

Gemeinde: Ev. Emmaus-Kirchengemeinde 

Kirchenkreis : Krefeld 

Umschrift des Kirchensiegels: Evangelische Emmaus-Kir-

Nr. 7553 Az. 11-5-5 
Wetzlar 

Kirchenkreis: Wetzlar 

Düsseldorf, 1. April 1998 

Umschrift des Kirchensiegels: Kirchenkreis Wetzlar 

Das Landeskirchenamt 

Bekanntgabe über das 
Außergebrauch- und Außergeltungsetzen 

von Kirchensiegeln 

Nr. 8305 Az. V/11-5-5 
Dinslaken 

Düsseldorf, 24. März 1998 

Durch die Aufhebung der 6. Pfarrstelle wird das Siege! - Nor
mal- und Kleins/egel - der Evangelischen Kirchengemeinde 
Dinslaken, Kirchenkreis Dinsiaken, rückwirkend zum 1 . Febru-
ar 1998 außer Gebrauch und außer Geltung gesetzt. . 

chengemeinde Nr. 35870 Az. V /11-5-5 Düsseldorf, 24. März 1998 
Neviges 

Durch die Aufhebung der 1. Pfarrstelle wird das Siegel- Nor
mal- und Kleins/egel-der EV.-Reformierten Kirchengemeinde 
Neviges, Kirchenkreis Niederberg, rückwirkend zum 1. April 
1997 außer Gebrauch und außer Geltung gesetzt. 

Das Landeskirchenamt 
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Personal- und sonstige Nachrichten 

Ordinationen: 

N'ikar Matthias Clever am 29. März 1998 in der Kirchenge
meinde Denklingen. 

Pfarrerin z. A. lngeborg 0 a h I am 15. März 1998 in der Kir
chengemeinde Meckenheim. 

Pfarrer z. A. Christoph 0 i e I man n am 15. März 1998 in der 
Kirchengemeinde Kirn. 

Pfarrer z. A. Andreas Ha n n e man n am 21. März 1998 in der 
Kirchengemeinde Zell-Alf-Bertrich. 

Pfarrer z. A. Herwig Hoff man n am 28. März 1998 in der Kir
chengemeinde Oudweiler. 

Pfarrer z. A. Volkmar Ka m p am 29. März 1998 in der Kirchen
gemeinde Kleve. 

Pfarrer z. A. Christoph N ü 11 m e j e r am 22. März 1998 in der 
Ver.-Ev. Gemeinde Gemarke. 

Pfarrerin z. A. Anja Scheel am 28. Februar 1998 in der Kir
chengemeinde Sulzbach. 

Pfarrer z. A. Andreas Schneider am 15. März 1998 in der 
Johanniskirchengemeinde Bonn. 

Pfarrerin z. A. Claudia Weik-Schaefer am 15. Februar 
1998 in der Kirchengemeinde Rheinbach. 

Erneute Übertragung der in der Ordination begründeten 
Rechte: 

Der ehemaligen Pastorin im Sonderdienst Christine We i d
ne r werden mit Wirkung vom 1. Mai 1998 die in der Ordination 
begründeten Rechte gemäß § 8 Abs. 1 Pfarrdienstgesetz er
neut übertragen. 

Verlust der in der Ordination begründeten Rechte: 

Die in der Ordination begründeten Rechte des Predigthelfers 
Or. Klaus-Peter Na n z sind erloschen. 

Bei dem ehemaligen Pfarrer im Probedienst Tom Pet er s ist 
mit Wirkung vom 1. Mai 1998 der Verlust der in der Ordination 
begründeten Rechte gemäß § 5 Abs. 1 Pfarrdienstgesetz ein
getreten. 

Berufungen von Pfarrerinnen und Pfarrern: 

Pastorin im Sonderdienst Simone Bakus in das Pfarrdienst
verhältnis auf lebenszeit. 

Ehemalige Pastorin im Hilfsdienst Gabriele Be u sc her in das 
Pfarrdienstverhältnis auf lebenszeit. 

Ehemaliger Pfarrer im Probedienst Torsten Maes in das 
Pfarrdienstverhältnis auf lebenszeit. 

Ehemaliger Pfarrer im Probedienst Christian Ne I! - W uns c h 
in das Pfarrdienstverhältnis auf lebenszeit. 

Ehemalige Pfarrerin im Probedienst Karln Reinhardt in das 
Pfarrdienstverhältnis auf lebenszeit. 

Ehemalige Pastorin im Hilfsdienst Ute Saß in das Pfarrdienst -
verhältnis auf lebenszeit. 

Pfarrerin z. A. leonore Sm j d der k in das Pfarrdienstverhält
nis auf lebenszeit. 

Pfarrer im Probedienst Karl von Z i m m e r man n in das Pfarr
dienstverhältnis auf lebenszeit. 

Übertragung von Pfarrstellen: 

Pfarrerin Heike Schneidereit-Mauth mit Wirkung vom 
1. Mai 1998 die 6. Pfarrstelle - Krankenhausseelsorge - des 
Kirchenkreisverbandes Oüsseldorf. Gemeindeverzeichnis 
S.183. 

Pfarrerin Simone Ba k u s mit Wirkung vom 1. April 1998 die 
6. Pfarrstelle - Krankenhausseelsorge - des Kirchenkrejsver
bandes Oüsseldorf. Gemeindeverzeichnis S. 183. 

Pfarrer Frank Beye r mit Wirkung vom 1. April 1998 in die 
4. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Vohwinkel. Gemeindever
zeichnis S. 237. 

Pfarrer Christian Ne 11- W uns c h mit Wirkung vom 1. März 
1998 in die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Elberfeld-West. 
Gemeindeverzeichnis S. 241. 

Pfarrerin Gabriele Be u s c her mit Wirkung vom 1. April 1998 
in die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Jüchen, Kirchenkreis 
Gladbach. Gemeindeverzeichnis S. 282. 

Pfarrerin Karin Re i n h a r d t mit Wirkung vom 1. April 1998 die 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Kevelaer. Gemeindever
zeichnis S. 319. 

Pfarrer Karl von Zirn m e r man n mit Wirkung vom 15. März 
1998 die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Sonsbeck. Gemein
deverzeichnis S. 321. 

Pfarrerin leonore Sm i d der k mit Wirkung vom 12. April 1998 
die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Köln-Zollstock. Ge
meindeverzeichnis S. 378. 

Pfarrerin Ute Saß mit Wirkung vom 1. März 1998 in die 
2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Lank. Gemeindeverzeich
nisS. 393. 

Pfarrer Torsten Maes mit Wirkung vom 1. April 1998 in die 
2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Moers-Asberg. Gemeinde
verzeichnis S. 429. 
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Bestätigt: 

Die Wahl des Pfarrers Andreas S pie r Ii n g, Bergneustadt, 
zum 1. Stellvertreter des Skriba und des Pfarrers Hans-Jörg 
Bö c k er, kreiskirchliche Pfarrstelle, zum 2. Stellvertreter des 
Skriba des Kirchenkreises An der Agger. 

Pfarrstellenwechsel : 

Pfarrerin Angelika 0 b erb eck man n, bisher freigestellt ge
mäß § 78 Abs. 2 Pfarrdienstgesetz, mit Wirkung vom 11. Janu
ar 1998 in eine Pfarrstelle in der Evangelischen Kirche von 
Westfalen. 

Berufungen/Beamtenstellen: 

Kirchenverwaltungs-Inspektor Hans-Joachim Be r g w eil e r 
vom Rentamt des Kirchenkreises Wied zum Kirchenverwal
tungs-Oberinspektor. 

Pfarrer im Probedienst Rolf B ra n d t in das Kirchenbeamten
verhältnis auf Zeit unter Ernennung zum Pastor im Sonder
dienst und Einweisung in die bei der Kirchengemeinde Dellwig
Frintrop-Gerschede, Kirchenkreis Essen-Nord, eingerichtete 
SonderdienststeUe zum 1. April 1998. 

Kirchengemeinde-Obersekretärin Elke Eu man n von der 
Kirchengemeinde Bad Neuenahr. Kirchenkreis KOblenz, zur 
Kirchengemeinde-Hauptsekretärin. Gemeindeverzeichnis 
S.332. 

Pfarrer im Probedienst Oliver F lad e r in das Kirchenbeam
tenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zum Pastor im Sonder
dienst und Einweisung in die bei der Kirchengemeinde Dinsla
ken, Kirchenkreis Dinslaken, eingerichtete Sonderdienststelle 
zum 1. April 1998. 

Kirchengemeinde-Oberinspektor Jürgen Fr ö h I ich von der 
Kirchengemeinde Hochdahl, Kirchenkreis Düsseldorf-Mett
mann, zum Kirchenverwaltungs-Amtmann. 

Ehemalige Pastorin im Hilfsdienst Esther G ö p f e rt - R 0 i c k in 
das Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zur 
Pastorin im Sonderdienst und Einweisung in die beim Kirchen
kreis Köln-Mitte eingerichtete Sonderdienststelle zum 1. April 
1998. 

Kirchenverwaltungs-Amtmann Thomas He j man n vom Kir
chenkreis Barmen zum Kirchenverwaltungs-Amtsrat. Gemein
deverzeichnis S. 456. 

Ehemalige Pastorin im Hilfsdienst Dagmar Her b re c h t in das 
Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zur Pasto
rin im Sonderdienst und Einweisung in die beim Kirchenkreis 
Krefeld eingerichtete Sonderdienststelle zum 1. Mai 199B. 

Privatdozent Dr. Michael K I e s s man n zum Professor an 
der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Gemeindeverzeichnis 
S.40. 

Studienrat z. A. i. K. Holger K n Ö bel vom Bodelschingh-Gym
nasium in Herchen unter Ernennung zum Studienrat i. K. in das 
Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit. 

Studienrat z. A. i. K. Stephan Pa c k vom Bodelschwingh
Gymnasium in Herchen unter Ernennung zum Studienrat i. K. 
in das Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit. 

Studienrat z. A. i. K. Albrecht Pet r i von der Viktoriaschule Aa
chen unter Ernennung zum Studienrat i. K. in das Kirchenbe
amtenverhältnis auf Lebenszeit. 

Verwaltungsangestellter Thomas Sc h m i tt von der Kirchen
gemeinde Heiligenhaus in das Kirchenbeamtenverhältnis auf 
Lebenszeit unter Ernennung zum Kirchengemeinde-Sekretär. 

Verwaltungsangestellte Christina Sc h mit z vom Gemeinde
amt der Kirchengemeinden Bedburg-Niederaußem, Quadrath
Ichendorf und Bergheim-Zieverich-Eisdorf des Kirchenkreises 
Köln-Nord, in das Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe unter 
Ernennung zur Kirchengemeinde-Inspektorin z. A. Gemeinde
verzeichnis S. 353. 

Pastor Detlef Sc h n eid e r in das Kirchenbeamtenverhältnis 
auf Zeit unter Ernennung zum Pastor im Sonderdienst und Ein
weisung in die bei der Kirchengemeinde Weiden, Kirchenkreis 
Köln-Nord, eingerichtete Sonderdienststelle zum 30. April 
1998. 

Kirchengemeinde-Inspektor Jürgen W a g ne r von der Kir
chengemeinde Dinslaken, Kirchenkreis Dinslaken, zum Kir
chengemeinde-Oberinspektor. 

Kirchenverwaltungs-Obersekretär Lothar Weg e n e r vom 
Stadtkirchenverband Köln zum Kirchenverwaltungs-Hauptse
kretär. 

Kirchenverwaltungs-Obersekretär Jörg Weil j n g vom Ren
tamt des Kirchenkreises Wied zum Kirchenverwaitungs
Hauptsekretär. 

Ehemaliger Pastor im Hilfsdienst Gerhard Wen z e I in das Kir
chenbeamtenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zum Pastor 
im Sonderdienst und Einweisung in die beim Stadtkirchenver
band Köln eingerichtete Sonderdienststelle zum 1 . April 1998. 

Ehemaliger Pastor im Hilfsdienst Frank Wessei in das Kir
chenbeamtenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zum Pastor 
im Sonderdienst und Einweisung in die beim Pädagogisch
Theologischen Institut in Bonn eingerichtete Sonderdienststel
le zum 1. April 1998. 

Studienrätin z. A. i. K. Barbara Zimmermann vom Bodel
schwingh-Gymnasium in Herchen unter Ernennung zur Stu
dienrätin i. K. in das Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit. 

Versetzung in den Wartestand: 

Pfarrerin Michaela H art man n - Li n den lau f , Lutherkir
chengemeinde Düsseldorf (3. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 
1. April 1998. Gemeindeverzeichnis S. 205. 

Entlassen: 

Pfarrer im Probedienst Ulrich B a h r nach § 3 Absatz 1 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Januar 
1997 zum 22. März 1998. 

Pastorin im Sonderdienst Simone Ba k u s mit Ablauf des 
31. März 1998 wegen Berufung zur Pfarrerin. 

Pfarrer im Probedienst Andreas Be c k nach § 3 Absatz 1 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Januar 
1997 zum 1. April 1998. 
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Pfarrer im Probedienst Rolf B ra n d t nach § 3 Absatz 1 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Januar 
1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrer im Probedienst Marcus B re mg e s nach § 3 Absatz 1 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja
nuar 1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrer im Probedienst Matthias D ö p p nach § 3 Absatz 1 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Januar 
1997 zum 1. April 199B. 

Pfarrer im Probedienst Knut E b e r s b ach nach § 3 Absatz 1 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja
nuar 1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrer im Probedienst Oliver F lad er nach § 3 Absatz 1 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Januar 
1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrerin im Probedienst Kristiane Ge b h a r d t nach § 3 Ab
satz 1 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 
9. Januar 1997 zum 1. April 199B. 

Pfarrer im Probedienst Thomas Ger hol d nach § 3 Absatz i 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja
nuar 1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrerin im Probedienst Dorothee Gorn nach § 3 Absatz 1 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja
nuar 1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrerin im Probedienst Sabine G r i e se nach § 3 Absatz 1 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja-
nuar 1997 zum 1 . April 1998. . 

Pfarrer im Probedienst Christoph G rot e pas s nach § 3 Ab
satz 1 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 
9. Januar 1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrer im Probedienst Volker Gun dia c h nach § 3 Absatz 1 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja
nuar 1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrerin im Probedienst Alexandra H ans nach § 3 Absatz 1 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja
nuar 1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrer im Probedienst Martin J 0 r dan nach § 3 Absatz 1 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Januar 
1997 zum 1 . April 1998. 

Pfarrer im Probedienst Volker Lu bin e t z kinach § 3 Absatz 1 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja
nuar 1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrer im Probedienst Jörn M a y I a n d nach § 3 Absatz 1 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Januar 
1997 zum 1 . April 1998. 

Pfarrerin im Probedienst Katrin Me i n h a r d nach § 3 Absatz 1 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja
nuar 1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrerin im Probedienst Carola M ü s se nach § 3 Absatz 1 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja
nuar 1997 zum 1 . April 1998. 

Pfarrerin z. A. Julia Neuschwander gemäß § 97 Abs. 1 
Pfarrdienstgesetz auf ihr Verlangen mit Ablauf des 31. März 
1998 wegen übernahme in den Dienst der Evangelischen Kir
che der Pfalz. 

Pfarrerin im Probedienst Irene Pr eu ß nach § 3 Absatz 1 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Januar 
1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrer im Probedienst Jürgen Q u i s k e nach § 3 Absatz 1 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Januar 
1997 zum 1 . April 1998. 

Pfarrerin im Probedienst Lieselotte R ö n sc h nach § 3 Absatz 
1 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja
nuar 1997 zum 21. April 1998. 

Pfarrer im Probedienst Achim R 0 s ehe r nach § 3 Absatz 1 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Ja
nuar 1997 zum 1. Apri! 1998. 

Pfarrer im Probedienst Torsten So m m e rf eid nach § 3 Ab
satz 1 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 
9. Januar 1997 zum 1. April 1998. 

Pfarrer im Probedienst Gernot T h Ö I k e nach § 3 Absatz 1 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz vom 9. Januar 
1997 zum 8. März 1998. 

t 
Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt; denn 
er nimmt mich auf. Psalm 49, 16 

Aus diesem Leben wurden abberufen: 

Pfarrer i. R. Heinrich Ludwig 8 a h r am 2. April 1998 in 
Wuppertal, zuletzt Pfarrer in RemIingrade. geboren am 
8. Dezember 1910 in Essen, ordiniert am 25. Oktober 
1936 in Essen-Rüttenscheid. 

Pfarrer i. R. Ernst von E y n ern am 24. Februar 1998 
in Krefeld, zuletzt Pfarrer im Kirchenkreis Duisburg
Süd, geboren am 21. Juni 1908 in Krefeld, ordiniert am 
3. Mai 1936 in Krefeld. 

Pfarrer i. R. Martin GI e sen 8. März 1998 in Köln, zu
letzt Pfarrer in Mülheim am Rhein, geboren am 15. März 
1926 in Duisburg, ordiniert am 24. April 1955 in We
hofen. 

Pfarrer i. R. Walter Sä n ger am 15. November 1997 in 
Wermelskirchen, zuletzt Pfarrer in Menden-Raadt, ge
boren am 12. Mai 1909 in Müsen, ordiniert am 6. März 
1938. 

Pfarrerin i. R. Frieda Sc hin dei i n am 13. März 1998 in 
Wuppertal, zuletzt Pfarrerin in der Ev. Frauenhilfe Bad 
Godesberg. geboren am 2. April 1895 in Barmen. 
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Eintritt in den Ruhestand: 

Pfarrerin Marianne L e ß man n , Luther-Kirchengemeinde 
Oberhausen, Kirchenkreis Oberhausen (4. Pfarrstelle), mit 
Wirkung vom 1. Juni 1998. Gemeindeverzeichnis S. 464. 

Pfarrer Diethelm R ö h n i s c h, Kirchenkreis Wesel (1. Pfarr
stelle), mit Wirkung vom 1. Juni 1998. Gemeindeverzeichnis 
S.565. 

Kirchengemeinde-Oberamtsrat Gerhard San d r 0 c k von der 
Kirchengemeinde Velbert, Kirchenkreis Niederberg, mit Ablauf 
des 31. Mai 1998. Gemeindeverzeichnis S. 457. 

Pfarrer i. W. Johannes Sc h laß mit Wirkung vom 1. Mai 1998. 

Pfarrer Friedemann Z i c k e n h ein er, Kirchengemeinde Ben
dorf (2. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Juni 1998. Gemeinde
verzeichnis S. 326. 

Pfarrstellenerrichtung : 

Beim Kirchenkreis AnS i e gun d Rh ein mit Wirkung vom 
1. August 1998 eine 12. Pfarrstelle - Erteilung Ev. Religions
lehre an Gymnasien - errichtet. 

Pfarrstellenaufhebungen : 

In der Kirchengemeinde Nie der b rom ba eh, Kirchenkreis 
Birkenfeld, ist mit Wirkung vom 1. März 1998 die 2. Pfarrstelle 
aufgehoben worden. Gemeindeverzeichnis S. 137. 

In der Kirchengemeinde Wuppertal- Ronsdorf, Kirchen
kreis Elberfeld, ist mit Wirkung vom 1. April 1998 die 3. Pfarr
stelle aufgehoben worden. Gemeindeverzeichnis S. 237. 

In der Kirchengemeinde Rh ein berg, Kirchenkreis Moers, ist 
mit Wirkung vom 1. Januar 1998 die 2. Pfarrstelle aufgehoben 
worden. Gemeindeverzeichnis S. 431. 

Pfarrstellenausschreibungen : 

Im Fachbereich "Schulischer Unterricht" ist zum 1. Oktober 
1998 die Dozenten-Stelle im Pädagogisch-Theologi
sc h e n Ins t i tut der Evangelischen Kirche im Rheinland mit 
dem Schwerpunkt Grundschule (Ansprechpartner/-in für die 
Arbeitsbereiche Sonderschule und Hauptschule) zu besetzen. 
Wir suchen eine Pädagogin oder einen Pädagogen, eine Pfar
rerin oder einen Pfarrer mit Erfahrungen im schulischen Reli
gionsunterricht vorrangig an Grundschulen. Schwerpunkte der 
Tätigkeit sind: die theologische und religionspädagogische 
Fort- und Weiterbildung von Unterrichtenden an Grundschulen 
(Sonderschulen, Hauptschulen); die Zusammenarbeit mit 
Fachleitern/-innen und die Begleitung der Fachseminare P/ 
SoP/Sek I im Fach Evangelische Religionslehre; Projektgrup
penarbeit - Arbeit mit Moderatoren/-innen für Evangelischen 
Religionsunterricht an Grundschulen, Gemeinsamer Unter
richt (GU); Mitarbeit bei Vokationstagungen und im Pädagogi
schen Vikariat. Das Pädagogisch-Theologische Institut ist eine 
reiigionspädagogische Einrichtung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland mit den Fachbereichen "Kirchlicher Unterricht", 
"Schulischer Unterricht" und "Gemeindenahe Behindertenar
beit" . Auskunft erteilt: Dozent Pfarrer Johannes Kramp, Fach
bereich "Schulischer Unterricht", Telefon (0228) 9523(0)-

116. Schriftliche Bewerbung bis zum 29. Mai 1998 an: Evange
lische Kirche im Rheinland über den Leitenden Dozenten Pfar
rer Hans Martin Nicolai, Pädagogisch-Theologisches Institut 
der Evangelischen Kirche im Rheinland, Mandelbaumweg 2, 
53177 Bonn. 

Die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Kaiserswerth, Kir
chenkreis Düsseldorf-Nord, ist sofort auf Vorschlag der Kir
ehen leitung wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der Kleine 
Katechismus D. Martin Luthers mit Fragen aus dem Heidelber
ger Katechismus in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Ge
meindeverzeichnis S. 193. Bewerbungen sind bis zum 1. Au
gust 1998 an das Landeskirchenamt, Postfach 32 03 40, 40418 
Düsseldorf, zu richten. 

Die 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Mit tel m eid e r ich, 
Kirchenkreis Duisburg-Nord, ist sofort auf Vorschlag der Kir
chenleitung wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der Hei
delberger Katechismus in Gebrauch. Weitere Angaben siehe 
Gemeindeverzeichnis S. 217. Bewerbungen sind innerhalb 
von drei Wochen nach Erscheinein dieses Amtsblattes an das 
Landeskirchenamt, Postfach 32 03 40, 40418 Düsseldorf, zu 
richten. 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Essen-Karnap, Kir
ehen kreis Essen-Nord, ist sofort auf Vorschlag der Kirchenlei
tung wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der Kleine Kate
chismus D. Martin Luthers in Gebrauch. Weitere Angaben sie
he Gemeindeverzeichnis S. 264. Bewerbungen sind innerhalb 
von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das 
Landeskirchenamt, Postfach 320340, 40418 Düsseldorf, zu 
richten. 

Der KSV des Kirchenkreises Gladbach schreibt die 
hauptamtliche Pfarrstelle einer Schulreferentin / eines Schul
referenten zur Wiederbesetzung mit einer Pfarrerin / einem 
Pfarrer zum 1. August 1998 aus. Zum Schu!referat gehört eine 
halbe Sekretärinnen stelle (19 Std.). Büro und Mediothek des 
Schulreferates befinden sich im Haus des Kirchenkreises in 
Mönchengladbach-Rheydt. Eine Dienstwohnung ist nicht vor
handen. Grundlegend für die Arbeit ist die "Rahmenordnung 
über die Aufgabe der Schulreferentinnen und Schulreferenten 
der Evangelischen Kirche im Rheiniand" vom 19. April 1996 
(KABI. Nr. 8/1996). Wir suchen eine selbstbewußte, kontakt
freudige und souveräne Persönlichkeit, die in der Lage ist, die 
Kirche auch auf nicht kirchlichem Parkett zu repräsentieren 
und dort Sympathien zu schaffen. Die theologische Kompetenz 
soll in religionspädagogischen Zusammenhängen zum Tragen 
kommen. Eine eigene praktische religionspädagogische Er
fahrung ist erwünscht. Andernfalls sollte die Bereitschaft vor
handen sein, praktische Erfahrungen in einer Schule zu sam
meln (z. B. durch team-teaching). Bewerberinnen sollen befä
higt sein, Bildungsprozesse von Erwachsenen zu initiieren und 
zu fördern (Lehrerfortbildung ist Erwachsenenbildung). Wegen 
der Größe des Kirchenkreises und dessen Struktur sowie der 
vielfältigen Schulstruktur ist eine große Mobilität erforderlich. 
Fortbildungsangebote sind dezentral zu machen. Die Fähigkeit 
und Bereitschaft zur Kooperation wird erwartet im schulischen 
wie im kirchlichen Sektor. Dies betrifft auch die regionale Zu
sammenarbeit mit dem Nachbar-Kirchenkreis Krefeld und mit 
den Trägern der katholischen Religionslehrerfortbildung. Be
werbungen sollen neben den üblichen Unterlagen eine kurze 
Darstellung der eigenen Motivation und Erwartung für die Ar
beit im Schulreferat enthalten. Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
innerhalb einer Frist von drei Wochen nach Erscheinen dieses 
Amtsblattes an den Superintendenten des Kirchenkreises 
Gladbach, Hauptstraße 200,41236 Mönchengladbach. 
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Die 4. Pfarrstelle der Friedenski rch engemei nde Mön-
. c he n gl a d b ach, Kirchenkreis Gladbach, ist sofort durch das 
Leitungsorgan wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der 
Heidelberger Katechismus in Gebrauch. Weitere Angaben sie
he Gemeindeverzeichnis S. 285. Bewerbungen sind innerhalb 
von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an die 
vorgenannte Anstellungskörperschaft über den Superinten
denten des Kirchenkreises Gladbach, Hauptstraße 200, 41236 
Mönchengladbach, zu richten. Die Gemeinde ergänzt die Aus
schreibung wie folgt: Gesucht wird eine Pfarrerin / ein Pfarrer / 
ein Pfarrerehepaar, die bereit sind, mit den haupt- und ehren
amtlichen Mitarbeitenden in Planung und Gestaltung des Ge
meindelebens zusammenzuarbeiten. Ein aktives Zugehen auf 
die unterschiedlichen Gruppen in unserer Gemeinde, sowie ein 
starkes Engagement in der ökumenischen Zusammenarbeit 
mit den katholisChen Nachbarn sind für uns von großer Bedeu
tung. Die Kollegen/Kolleginnen (Kanzeltausch) und das enga
gierte Presbyterium bieten Begleitung und Gemeinschaft an. 
Das theologisChe "Profil" und eigene Schwerpunkte für die Ar
beit in der Gemeinde sollten in der Bewerbung erkennbar sein. 
Auskünfte erteilt der Vorsitzende des Presbyteriums, Pfarrer 
Dirk Sasse, Kaiserstraße 158,41061 Mönchengladbach, Tele
fon (02161) 13479. 

Die 3. Pfarrstelle der Emmaus-Kirchengemeinde, Kir
chenkreis Krefeld, ist zum 1. Oktober 1998 durch das Leitungs
organ wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der Unions-Ka
techismus in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Gemeinde
verzeichnis S. 396. Bewerbungen sind innerhalb von drei Wo
chen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an die vorgenannte 
Anstellungskörperschaft über den Superintendenten des Kir
chenkreises Krefeld, An der Pauluskirche 1,47803 Krefeld, zu 
richten. 

Stellenausschreibungen : 
(ohne Textverantwortung des Landeskirchenamtes) 

Die Kirchengemeinde K ö I n - Li n den t hai sucht zum 1. Juli 
1998 oder später eine(n) Verwaltungsmitarbeiter(in) als Sach
bearbeiter(in) für ihr Gemeindeamt. Die Stelle umfaßt eine 
38,5-Stunden-Wochen und ist zur Zeit mit BAT-KF VcNb be
wertet. Wünschenswert wäre ein(e) Bewerber(in) mit Erster 
Kirchlicher Verwaltungsprüfung. Ihre vollständige Bewerbung 
richten Sie bitte innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen 
dieses Amtsblattes an die Evangelische Kirchengemeinde 
Köln-Lindenthal, Herrn Hintsch, Lindenthalgürtel 30, 50935 
Köln, Telefon (0221) 47698-14. 

Im Gesamtverband Evangelischer Kirchenge
meinden in Müiheim an der Ruhr sind die elf Kirchen
gemeinden des Stadtgebietes zusammengeschlossen. Die 
Geschäftsstelle des Gesamtverbandes ist auch Gemeindeamt 
der angeschlossenen Kirchengemeinden und erledigt deren 
Verwaltungsangelegenheiten. In der Gemeindesachbearbei
tung braucht unsere stellvertretende Geschäftsführerin Unter
stützung durch eine/einen Mitarbeiterin/Mitarbeiter, möglichst 
mit kirchlicher Verwaltungsfachangestelltenausbildung. Mit 
dieser Tätigkeit sind Sekretariatsaufgaben verbunden. Wenn 
Sie darüber hinaus besonderes Interesse an EDV haben und 
bereit sind, Ihre Gaben auch zur Bewältigung administrativer 
Aufgaben in unserer Datenverarbeitung weiterzuentwickeln, 
ist Ihre Bewerbung für uns von besonderem Interesse. Ihre Fä
higkeiten in der EDV würden Sie lieber mit einem Einsatz im 
Bereich von Kasse und Buchhaltung verbinden, weil Sie dann 
Ihre Stärke voll entfalten können? Wir sind flexibel und würden 
eine solche Möglichkeit nicht verwerfen. So oder so, die Stelle 

ist nach der Vergütungsgruppe VII BAT -KF bewertet. Eine Ein
stellung ist sofort möglich. Im Frühjahr 1999 wird innerhalb un
seres Hauses die Stelle der Immobilienverwaltung verbunden 
mit der Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten va
kant. Hier würden sich die Aufstiegsmöglichkeiten für den mitt
leren Dienst anbieten. Sie erreichen uns unter der Telefonnum
mer (02 08) 3003 - 0 (Zentrale). Informationsgespräche mit der 
Geschäftsführung können Sie gerne führen mit Frau Pötz 
(DurchwahI138) oder Herrn Tolma (Durchwah! 137). Bewer
bungen senden Sie - bitte mit einen handgeschriebenen Le
benslauf - an den Gesamtverband Ev. Kirchengemeinden in 
Mülheim an der Ruhr, Althofstraße 9, 45468 Mülheim an der 
Ruhr. 

literaturhinweis 

Martin Wecht: Jochen Klepper. Ein christlicher Schrift
steller im jüdischen Schicksal. Düsseldorf und Görlitz: Ar
chiv der Ev. Kirche im Rheinland 1998, 658 S. (Studien zur 
Schlesischen und Oberlausitzer Kirchengeschichte 3), ISBN 3-
930250-11-X, Subsk. 49,- DM bis 30. April, dann 56,- DM. Mit 
dem angezeigten Werk legt Martin Wecht seine Heidelberger 
Dissertation bei Professor Dr. Theodor Strohm vor. Sie zeich
net sich durch die reichliche Benutzung des bisher noch nicht 
ausgewerteten literarischen Nachlasses Kleppers im Deut
schen Literaturarchiv in Marbach aus, und darin möchte ich 
den eigentlichen Gewinn dieser Biographie mit einem umfang
reichen Dokumentenanhang sehen. Wecht gliedert seine Ar
beit nach den einzelnen Lebensperioden Kleppers in acht Ka
pitel. Der Reiz der Lektüre liegt hier in den mancherlei neuen 
Informationen, z. B. in den Zeugnissen von Lebensgefährten 
und dem Tagebuch seiner Frau Hanni Klepper, in den Nach
richten über frühe Werke Kleppers wie dem in Marbach vor
handenen Moderoman "Die große Directrice" oder in den quä
lenden Unternehmungen Kleppers um die Emigration seiner 
Töchter, wobei er auch Gespräche mit hohen Regierungsbe
amten nicht scheute. Wecht hat das handschriftliche Tagebuch 
Kleppers, das dreimal so umfangreich ist wie die Druckfas
sung, für die Nachzeichnung seines Lebensweges intensiv 
ausgewertet. Kleppers Roman "Der Vater" wird ausführlich be
sprochen, einschließlich der Erzählung über den "Gott von 
Geldern", einer freien Schilderung über einen Besuch des Kö
nigs in einer Kirche in Geldern mit Betrachtung einer Pieta, de
ren historische Wurzel Wecht erläutert. Ein längerer Abschnitt 
ist der Kirchenlieddichtung gewidmet, der über die Entstehung 
der Gedichte und Lieder und ihre Eigenart informiert. Kleppers 
kompliziertes Verhältnis zur Bekennenden Kirche wird sorgfäl
tig untersucht. Das letzte Kapitel analysiert die Frömmigkeits
struktur Kleppers, seine Prägung durch die Herrnhuter Brüder
gemeine, durch die Breslauer Professoren Erich Schaeder, 
Ernst Lohmeyer und Rudolf Hermann. Wecht sieht die Bedeu
tung Kleppers in der Tatsache, daß der Dichter seine Verbin
dung mit seiner Frau bewußt als übernahme des jüdischen 
Schicksals erkennt und lebt. "Ich ahne, was es heißt, Knecht 
Gottes zu sein." Oder: "Ihm ähnlich zu werden - nicht im Ge
wollten, sondern von Gott Auferlegtem - ist allein der Sinn un
seres Daseins." Wecht urteilt: "Seine anfangs ausgesproche
ne ,Ahnung' dessen, was es heißt, auf der Seite der verfolgten 
Juden zu stehen, wurde ihm in langen und schmerzhaften 
Kämpfen größter innerer und äußerer Anspannung bewußt" 
(S. 359). Die Tragik seines Lebens erkennt Wecht in Kleppers 
unbedingtem Hören auf Gottes Führung, was zu einer" völligen 
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Fehleinschätzung der persönlichen Bedrohtheir führte. Aber 
gerade so ging er den Weg an der Seite des leidenden, verfolg
ten und geschändeten Israel gehorsam bis in den Tod. Eine 
Biographie, die dem existentiellen Ringen Kleppers sehr nahe 
kommt und zu lebendiger Nachfolge Christi ermutigt! Auf über 
200 Seiten werden im Anhang Predigten, Briefe und Dokumen
te aus dem Nachlaß Kleppers abgedruckt und durch ein detail
liertes Personen-, Orts- und Sachregister erschlossen. Die Ar
beiten Kleppers sind in chronologischer Auflistung nachgewie
sen. 

Sonderdruck der Kirchenordnung 

Der Sonderdruck der Kirchenordnung mit dem Lebensord
nungsgesetz ist erneut aufgelegt worden und erscheint Ende 
Juni 1998. 

Die Broschüre kann zum Preis von 1,75 DM (zuzügl. Portoko
sten + 7 % MwSt. auf die Portokosten) erworben werden. 

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an die Druckerei C. Blech, 
Postfach 100229, 45402 Mülheim an der Ruhr. 

Berichtigungen zum KABI. Nr. 4/1998 

In der "Satzung der Gemeinsamen Diakoniestation Lever
kusen-Schlebusch" muß es auf Seite 137 des KABI. 4/1998 
unter § 6 Abs. 3 zweiter Spiegelstrich statt "den/die stellvertre
tenden/stellvertretende Geschäftsführer/Geschäftsführerin" 
richtig heißen "den/die stellvertretenden/stellvertretende 
VorsitzendenIVorsitzende" . 

Bei der Veröffentlichung der "Ausführungsbestimmungen zu 
§ 15 ades Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz -
AGPfDG - betr. die vorzeitige Versetzung von Pfarrerinnen 
und Pfarrern in den Ruhestand vom 20. März 1998" hat sich bei 
Abschnitt I Nr. 3, 9. Zeile (Seite 122), ein Druckfehler einge
schlichen. Die Zeile muß richtig lauten: 

01. 08. 1998 01. 01. 1999 - 01. 12. 1999. 

Das·Landeskirchenamt 


